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B esc h einigung 

A n den LandesSportB und N iedersachsen e.V., H annov er 

W ir haben die J ahresrechnung unter Einbeziehung der B uchf ührung des LandesSportB und N ieder-

sachsen e.V., H annov er, f ür das H aushaltsjahr 2017 in der Fassung der A nlage 1 geprüf t sow ie un-

sere P rüf ungshandlungen und B erichterstattung auf tragsgemäß  um die f olgenden P unkte ergänzt:  

 P rüf ung der Einhaltung der B estimmungen des N SportFG , 

 P rüf ung der Einhaltung der N SportFVO , 

 P rüf ung der Einhaltung der Voraussetzungen zur B ildung v on Rücklagen und P lausibilität der 

Rücklagen, 

 P rüf ung der w irtschaf tlichen und zw eckentsprechenden Mittelv erw endung und des Einbringens 

v on Eigenmitteln anhand der D arstellung des Verhältnisses v on Eigen- , D ritt-  und Fremdmitteln 

zu Finanzhilf emitteln, 

 P rüf ung der B eachtung der LSB - Sportf örderrichtlinien und der A llgemeinen A brechnungsbestim-

mungen. 

D ie B uchf ührung und die A uf stellung der J ahresrechnung 2017 nach den G rundsätzen einer ord-

nungsmäß igen Rechnungslegung und den ergänzenden B estimmungen der Satzung und der Finanz-

ordnung des LandesSportB und N iedersachsen e.V., H annov er, sow ie die B eachtung des N SportFG  

und der N SportFVO  liegen in der Verantw ortung des Vorstands des Vereins. Unsere A uf gabe ist es, 

auf  der G rundlage der v on uns durchgef ührten P rüf ung eine B eurteilung über die J ahresrechnung 

2017 unter Einbeziehung der B uchf ührung sow ie über die Einhaltung der Vorschrif ten gemäß  Erw ei-

terung unseres P rüf ungsauf trags abzugeben. 

B ei der Festlegung der P rüf ungshandlungen w erden die K enntnisse über die G eschäf tstätigkeit und 

über das w irtschaf tliche und rechtliche Umf eld des Vereins sow ie die Erw artungen über mögliche 

Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der P rüf ung w erden die W irksamkeit des rechnungslegungsbezo-

genen internen K ontrollsy stems sow ie N achw eise f ür die A ngaben in B uchf ührung und J ahresrech-

nung sow ie die A nf orderungen aus der Erw eiterung des P rüf ungsgegenstands überw iegend auf  der 

B asis v on Stichproben beurteilt. D ie P rüf ung umf asst die B eurteilung der angew andten G rundsätze 

zur Rechnungslegung. W ir sind der A uf f assung, dass unsere P rüf ung eine hinreichend sichere G rund-

lage f ür unsere B eurteilung bildet. 

Unsere P rüf ung der J ahresrechnung unter Einbeziehung der B uchf ührung hat zu keinen Einw endun-

gen gef ührt. 

N ach unserer B eurteilung auf grund der bei der P rüf ung gew onnenen Erkenntnisse entspricht die 

J ahresrechnung den G rundsätzen einer ordnungsmäß igen Rechnungslegung und den ergänzenden 

B estimmungen der Satzung und der Finanzordnung des LandesSportB und N iedersachsen e.V.,  

H annov er. 

D ie B estimmungen des N SportFG  und der N SportFVO  w urden eingehalten. D ie Voraussetzungen zur 

B ildung v on Rücklagen w urden eingehalten und die Rücklagen sind plausibel. D ie w irtschaf tliche und 

zw eckentsprechende Verw endung der Finanzhilf e w urde nachgew iesen. D as Einbringen v on Eigen-

mitteln w urde anhand des Verhältnisses v on Eigen- , D ritt-  und Fremdmitteln zu Finanzhilf emitteln 

zutref f end dargestellt. D ie LSB - Sportf örderrichtlinien und die allgemeinen A brechnungsbestimmun-

gen w urden eingehalten.   

H annov er, den 10. September 2018 

D elo itte G mbH  

W irtschaf tsprüf ungsgesellschaf t 

gez. B allerstein gez. ppa. W illner 

W irtschaf tsprüf er W irtschaf tsprüf er 
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TOP 12 Beschlussfassung über die Entlastung 
von Präsidium und Vorstand

Gemäß § 14 Zi�er 4.5 der LSB-Satzung hat der Landessporttag 
über die Entlastung des Präsidiums und des Vorstands zu beschließen.

Der Wirtschaftsbeirat empfiehlt die Entlastung von Präsidium und 
Vorstand - siehe TOP  10 "Bericht des Wirtschaftsbeirates" auf S. 19.
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TOP 13 Beschlussfassung über die Festsetzung des Höchstbetrages 
der Kassenkredite für 2019 und 2020

Beschlussempfehlung des Präsidiums

Die Liquidität im ordentlichen Haushalt kann wegen der verzögerten 
Beitragseingänge zum 30.04. eines jeden Jahres ggf. nur durch  
Inanspruchnahme von Kassenkrediten gesichert werden.

Beschlussempfehlung des Präsidiums:

Der Landessporttag beschließt, den Höchstbetrag der Kassenkredite für die Jahre 2019 und 2020 auf jeweils 1,5 Mio. Euro festzu-
setzen.
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TOP 14: Beschlussfassung über den LSB-Haushaltsplan 2019

Beschlussempfehlung des Präsidiums

Der Haushaltsplan 2019 des LSB ist vom Wirtschaftsbeirat und vom Präsidium beraten worden und schließt in Einnahme und Ausgabe 
wie folgt ab:

Der konsolidierte Haushaltsplan des LSB stellt sich nach Eliminierung der Zuschüsse des LSB an die SJN und den OSP sowie der inter-
nen Leistungsbeziehungen wie folgt dar:

Der HH-Plan 2019 berücksichtigt noch nicht die internen Leistungsverrechnungen, die sich aus den internen Leistungen der Akademie 
ergeben. Diese werden erst ab 2020 im Rahmen der Haushaltsplanung als interne Leistungsverrechnungen geplant. 

Anstelle der Zuweisungen des LSB (THH 1) an die Sportjugend (THH 2) und an den OSP (THH 3) werden im Rahmen der Haushalts-
planung ab 2019 die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen und Finanzhilfe direkt in den Teilhaushalten 2 und 3 geplant. Ein Ausweis im 
Rahmen der internen Leistungsverrechnung erfolgt nicht mehr.

Der Haushaltsplan der Sportjugend Niedersachsen (Teilhaushalt 2) wurde gem. § 21 Nr. 2 der LSB-Satzung durch die Vollversammlung 
der Sportjugend am 16. September 2018 beschlossen.

Beschlussempfehlung des Präsidiums:

Das Präsidium empfiehlt dem Landessporttag, den Haushaltsplan 2019 des LSB (Teilhaushalt 1) und des OSP (Teilhaushalt 3)  
in der vorliegenden Fassung zu beschließen

Nach Verabschiedung des Haushaltsplans 2019 des LandesSportBundes Niedersachsen durch den Landessporttag wird der vollstän-
dige Haushaltsplan auf der LSB-Homepage www.lsb-niedersachsen.de in der Rubrik LandesSportBund/LSB-Haushalt/ verö�ent-
licht.
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Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Der LSB hat zum 01.01.2018 ein integriertes kaufmännisches Finanzwesen (IKF) eingeführt. Durch diese Softwareumstellung ist 
eine uneingeschränkte Abbildung des Jahresabschlusses nach Handelsgesetzbuch (HGB) sicher gestellt, alle steuerlichen Vorgaben werden 
eingehalten und betriebswirtschaftliche Auswertungen zur Haushaltssteuerung und – überwachung sind mit einem geringeren Aufwand 
möglich.  Die Nachweisführungen gegenüber der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres und 
Sport (MI), dem Landesrechnungshof und dem Finanzamt werden außerdem programmunterstützt sicher gestellt und vereinfacht.

Der Haushalt des LandesSportBundes gliedert sich in 3 Teilhaushalte (LSB, Sportjugend, Olympiastützpunkt) mit 9 Produktbereichen 
und 32 Produktgruppen, die sich inhaltlich an der organisatorischen Struktur des LSB orientieren. Diese Produktgruppen sind wiede-
rum in 77 Produkte aufgegliedert. Die Haushaltsplanung erfolgt auf der Ebene der Produktsachkonten. Die Produktsachkonten setzen 
sich aus den Informationen Produkt – Verwendungszweckzi�er – Sachkonto zusammen. 

Der Haushaltsplan wird dem Landessporttag auf Basis der Produkte vorgelegt. Die Gliederung nach Verwendungszweckzi�ern ist er-
forderlich zur Vorlage des Haushaltes und der Jahresrechnung gegenüber dem MI. Die Sachkonten werden für die Zwecke der handels-
rechtlichen Rechnungslegung benötigt. Der LSB verwendet den Standardkontenrahmenplan IKR 04 und hat diesen an die Bedürfnisse 
des LSB angepasst. 

Zukünftig werden sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben des Gesamthaushaltes unter Verwendung der Verwendungszweckzif-
fern dargestellt, wobei der Sportförderhaushalt mit den Verwendungszweckzi�ern 01000 bis 19999 und der Verwaltungshaushalt 
mit den Verwendungszweckzi�ern ab 20000 dargestellt wird. 
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Der Haushaltsplan 2019 des LSB stellt sich wie folgt dar:

Der HH-Plan 2019 berücksichtigt noch nicht die internen Leistungsverrechnungen, die sich aus den internen Leistungen der Akademie  
ergeben. Diese werden erst ab 2020 im Rahmen der Haushaltsplanung als interne Leistungsverrechnungen geplant. 

Anstelle der Zuweisungen des LSB (THH 1) an die Sportjugend (THH 2) und an den OSP (THH 3) werden im Rahmen der Haushaltspla-
nung ab 2019 die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen sowie aus Finanzhilfe direkt in den Teilhaushalten 2 und 3 eingeplant. Ein Ausweis 
im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erfolgt nicht mehr.

Es ergibt sich der folgende konsolidierte Haushaltsplan:

Der Haushaltsplan der Sportjugend Niedersachsen wurde gem. § 21 Nr. 2 der LSB-Satzung durch die Vollversammlung der Sportjugend am 
16.09.2018 beschlossen.

Die Einnahmen und Ausgaben sind in der Kurzform übersichtsmäßig dargestellt. 

Ausgaben 

Die einzelnen Ausgabepositionen spiegeln die Produkte des Haushalts des LSB wieder. Alle Förderprogramme und Maßnahmen des LSB 
sind in die neue Produktstruktur eingeflossen. 

Der LandesSportBund betreibt eine an den Einnahmen orientierte Haushaltswirtschaft. Wie bei der Planung für das laufende Jahr sind 
bei der Haushaltsplanung für 2019 neben der Finanzhilfe gem. § 3 Abs. 1 NSportFG i.H.v. 31.500.000 € bereits nach dem aktuellen Stand 
erwartende Finanzhilfemittel gem. § 3 Abs. 2 NSportFG i.H.v. 2.200.000 € berücksichtigt worden. Der Mittelansatz der Einnahmen aus § 3 
Abs. 2 NSportFG und der hieraus finanzierten Ausgaben erfolgt vorbehaltlich der Mittelzusage des MI, die im Dezember 2018 erfolgen wird. 

Im Übrigen haben sich die größeren Einnahmepositionen wie Mitgliedsbeiträge und Mieten nur unwesentlich verändert, so dass keine grö-
ßeren Haushaltsverschiebungen eingetreten sind. Im Wesentlichen handelt es sich um Wiederholungsansätze. 

2018 Berichtsheft 43 LASPO 24 092018.indd   32 28.09.2018   10:46:59



3343. Landessporttag am 17. November 2018

TOP 14 Beschlussfassung über den LSB-Haushaltsplan 2019

Folgende Haushaltspositionen bedürfen einer Erläuterung:

Produkt 1141 Finanzen und 1321 Akademie des Sports, Standort Hannover

Die Entnahme aus der um die Beitragsmehreinnahmen (BME) der Vorjahre erhöhten Betriebsmittelrücklage beträgt € 594.000 € und ist im 
Wesentlichen vorgesehen zur Finanzierung der Erhöhung der Personalausgaben lt. Plan i.H.v. 553.000 € sowie zur Finanzierung sonstiger 
Ausgaben i.H.v. 41.000 € und stellt sich wie folgt dar: 

Produkt 1153 Personal

Der LSB ist gesetzlich verpflichtet, Gehaltszahlungen für die Freistellungsphase der Altersteilzeit vor einer möglichen Insolvenz abzusichern. 
Der LSB zahlt diese Beträge insolvenzsicher bei der Allianz ein. Die Freistellungsphase der Altersteilzeit wird durch entsprechende Rück-
flüsse aus der Insolvenzversicherung finanziert. Die Aufwendungen für einen z.Zt. bestehenden ATZ-Fall sind im Haushalt gesondert im 
Produkt 1153 Personal ausgewiesen. 

Produkt 1331, 1735 Investitionen und Instandhaltungen lt. Investitions- und Instandhaltungsplan, Standort Hannover, Clausthal-
Zellerfeld und Langeoog

Gem. Investitions- und Instandhaltungsplan sind für Investitionen und Instandhaltungen Entnahmen aus den Rücklagen von 431.517 € vor-
gesehen. Den Einnahmen stehen Ausgaben in gleicher Höhe gegenüber. Die Entnahmen setzen sich wie folgt zusammen:
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Finanzhilfe gem. § 3 Abs. 2 NSportFG

Produkt 1141 – Ausgaberest Finanzhilfe § 3 Abs. 2 NSportFG

Die erwartete Finanzhilfe gem. § 3 Abs. 2 NSportFG ist mit € 2.200.000 angesetzt. Der Übertrag in das Jahr 2019 erfolgt wie in 2018 mittels 
eines Ausgaberestes aus 2018.

Abb. 10: Verteilung der Finanzhilfe gem. § 3 Abs. 2 NSportFG
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Haushaltsplan des LandesSportBundes Niedersachsen e.V.
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Haushaltsplan des LandesSportBundes Niedersachsen e.V.

Abb. 11: Haushaltsplan des LandesSportBundes Niedersachsen e.V.
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TOP 15: Beschlussfassung über die Festsetzung der Jahresmitglieds-
beiträge des LSB ab 2020

Im Rahmen der Bereisung der 17 Sportregionen durch das LSB-
Präsidium im Zeitraum vom 13. Januar bis zum 26. Oktober 2016 
wurde die Notwendigkeit einer Anpassung des Jahresmitglieds-
beitrags für die Sportvereine an den LandesSportBund Nieder-
sachsen e. V. allen Sportbünden ausführlich dargestellt. Im Bericht 
des Präsidiums zum 41. Landessporttag am 19.11.2016 hat der 
LSB-Präsident, Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Umbach, über diese Absicht 
ebenfalls informiert.

In seiner Sitzung am 08.02.2017 hat das LSB-Präsidium den 
Beschluss gefasst, dem 42. Landessporttag am 18.11.2017 eine 
Anpassung der Jahresmitgliedsbeiträge ab 2020 zu empfehlen. In 
der Ständigen Konferenz der Landesfachverbände am 05.05.2017 
und in der Ständigen Konferenz der Sportbünde am 06.05.2017 
sowie im Wirtschaftsbeirat in seiner Sitzung am 15.05.2017 wurde 
ausführlich über die die grundsätzliche Absicht und über die Höhe 
dieser Anpassung diskutiert.
Gleichzeitig wurden die Abhängigkeiten des LSB-Haushaltes 
auch von äußeren Faktoren (z. B. allgemeine Preissteigerungen, 
steigende Energiekosten, angekündigte Erhöhung des DOSB-
Mitgliedsbeitrages, Personalkostensteigerungen) verdeutlicht und 
darüber hinaus die Hintergründe und Zusammenhänge des LSB-
Haushaltes ausführlich vorgestellt. 
Beim 42. Landessporttag am 18. November 2017 wurde die 
Beschlussfassung über die Festsetzung der Jahresmitgliedsbei-
träge des LSB ab 2020 verschoben. Danach ist die Thematik vom 
Präsidium erneut aufgegri�en worden und in insgesamt mehr als 
50 Gesprächsrunden bei Landesfachverbänden und Sportbünden 
intensiv beraten worden. Eine weitere Auseinandersetzung mit 
diesem Thema hat in den Ständigen Konferenzen der Sportbünde 
und Landesfachverbände jeweils im Mai und im September 2018 
stattgefunden. 
Auf die zu beachtenden Vorgaben des Niedersächsischen Sport-
fördergesetzes und der Niedersächsischen Sportförderverordnung 
als Förderungsvoraussetzungen für den Erhalt von Mitteln aus der 
Finanzhilfe wurde ausführlich hingewiesen, insbesondere auf die 
Notwendigkeit angemessene Eigenmittel zu erheben. Die Beach-
tung des Subsidiaritätsprinzips gewinnt vor dem Hintergrund der 
aktuellen Diskussion der Sportförderung des Landes und insbe-
sondere mit Blick auf die vom 41. Landessporttag beschlossenen 
Resolution zur Erhöhung der Sportförderung eine besondere 
Bedeutung.Aufgrund der umfangreichen Vorinformationen sind 
die Argumente des Präsidiums für die notwendige Anpassung des 
an den LSB zu zahlenden Beitrages rechtzeitig und ausführlich 
mitgeteilt und beraten worden.

Zusammenfassend hält das Präsidium fest: 

• Der Beschluss des 38. Landessporttages vom 10.11.2012 in 
Celle mit Wirkung ab 01.01.2015 die LSB-Mitgliedsbeiträge zu 
erhöhen, war mit der Zusage des Präsidiums verbunden, dass 
bis Ende 2019 keine weitere Beitragsanpassung erforderlich ist. 

Diese Zusage wird eingehalten.

 Die Jahresbeiträge liegen zurzeit für 

  Kinder   bei 1,50 €
  Jugendliche  bei 2,60 €
  Erwachsene  bei 3,80 €.

• Hieraus resultieren Einnahmen (bei seit Jahren sinkender 
Mitgliederzahl) in der Größenordnung von rund 8,1 Mio. €. 
Die Mehreinnahmen aus der letzten Beitragsanpassung seit 
2015 sind ausschließlich zur Finanzierung der Personalkosten 
(tarifliche Steigerungen), zur Unterhaltung der Liegenschaften 
(bauliche Unterhaltung, Energiekosten, Versicherungsbeiträge 
etc.) sowie zur Finanzierung der sonstigen Preissteigerungen 
verwendet worden. 

• Die Vorgaben des Beschlusses des Hauptausschusses vom 
03.11.2007 zur Einhaltung einer Personalkostenobergrenze sind 
seit dieser Zeit stets eingehalten worden. 

• In den kommenden Jahren wird der LSB mit steigenden Perso-
nalkosten (tarifliche Steigerungen) sowie steigenden Sachkosten 
(Leasingverträge, Wartungsverträge, sonstige Preissteigerungen) 
rechnen müssen. Hinzu kommt, dass die Herausforderungen für 
die Sportorganisationen insgesamt zunehmen und komplexer 
werden. Gesamtgesellschaftliche Entwicklungen und Erwar-
tungshaltungen der Politik machen es unabdingbar, dass der LSB 
und seine Mitgliedsorganisationen ihr Engagement in Themen-
feldern wie Integration, Inklusion, demografischer Wandel, 
Prävention von Gewalt und Extremismus, Sucht- und Dopingprä-
vention weiter ausbauen und intensivieren. Die Umsetzung der 
Leistungssportreform, die Sicherstellung des Akademiebetriebes 
und der zahlreichen fachlichen Aufgaben in der Geschäftsstelle 
erfordern die Beschäftigung von gut ausgebildetem Personal 
sowie regelmäßige Fortbildungen. 

• Die zu erwartenden Mehrkosten können bei ebenfalls erwarteten  
weiter leicht sinkenden Mitgliederzahlen trotz sparsamer 
Haushaltsführung im Haushalt nicht aufgefangen werden. Bis 
einschließlich 2019 ist die Finanzierung der notwendigen Aus-
gaben einschließlich eines Verwaltungskostenzuschusses an die 
Sportbünde in Höhe von 630.000,00 € gesichert. 

 
Das Präsidium, der Vorstand sowie die Ständigen Konferenzen der 
Landesfachverbände und der Sportbünde empfehlen eine Bei-
tragsanpassung zum 01.01.2020. Bis einschließlich 2023 ist keine 
weitere Beitragsanpassung beabsichtigt.
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Die Mittel aus der Beitragsanpassung sollen insbesondere für 
folgende Maßnahmen eingesetzt werden:

• Absicherung der vom Hauptausschuss 2007 beschlossenen Per-
sonalkostenobergrenze 

• Erhalt und Ausbau unserer Leistungsfähigkeit und Unterstützung 
für die Gesamtorganisation

• Wahrung der Autonomie des Sports

• Erhöhung der angemessenen Eigenanteile zur Erfüllung des 
Subsidiaritätsprinzips

• Absicherung der laufenden Kosten der LSB-Liegenschaften

• DOSB-Beitrag

• GEMA-Beitrag

• Ausgleich der durch den Mitgliederrückgang verursachten Min-
dereinnahmen im Bereich der Mitgliedsbeiträge

• Tariflich bedingte Personalkostensteigerungen der Akademie des 
Sports

• Reisekosten

• Sicherheiten durch bisher der Höhe nach unbekannte Risiken
 
Die Beitragsanpassung soll sich bei den Erwachsenen auf rund 
13,2 % des bisherigen Beitrages je Mitglied und Jahr belaufen, 
bei den Jugendlichen auf rund 11,5 % des bisherigen Beitrages je 
Mitglied. Bei Kindern soll keine Anpassung der Beiträge erfol-
gen. Insgesamt ergeben sich so Mehreinnahmen in Höhe von ca. 
900.000 T€ / Jahr. 

Nach intensiven Beratungen stellen das Präsidium, der Vorstand 
sowie die Ständige Konferenz der Sportbünde und die Ständige 
Konferenz der Landesfachverbände den Antrag, die von den Mit-
gliedsvereinen an den LSB zu zahlenden Beiträge zum 01. Januar 
2020 wie folgt zu erhöhen:

Der Landessporttag möge beschließen:

 
Die Jahresmitgliedsbeiträge der Vereine an den LSB werden ab 
dem 1. Januar 2020 auf folgende Höhen festgesetzt:

 • für Kinder auf 1,50 € 
 • für Jugendliche auf 2,90 € 
 • für Erwachsene auf 4,30 €.
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TOP 16 Beschlussfassung über die Festsetzung der Mindestbeiträge 
der Sportbünde ab 2020

Gem. § 5 Zi�er 4 der Satzung des LSB setzt der Landessporttag die 
Mindesthöhe der von den Sportbünden zusätzlich zu erhebenden 
eigenen Beiträge fest. 

Beim 42. Landessporttag am 18.11.2017 ist der Antrag über die 
Beschlussfassung über diesen Tagesordnungspunkt vom Präsidium 
im Verlaufe der Sitzung zurückgezogen worden. 
Die Niedersächsische Sportförderverordnung vom 14.04.2014 – 
und sämtliche vorher geltenden Verordnungen seit 1958! – gibt 
den niedersächsischen Sportorganisationen vor, dass sie über 
angemessene Eigenmittel verfügen müssen, um Mittel aus der 
Finanzhilfe zu erhalten (Subsidiaritätsprinzip!). 
Am 07.04.2000 hat uns das Niedersächsische Innenministerium 
schriftlich bestätigt, dass die Landesfachverbände und Sportver-
eine grundsätzlich förderungswürdig sind, da ihre Eigenfinanzie-
rungsquoten in der Regel über 50 % liegen. Für die Sportbünde 
gab es eine entsprechende Bestätigung des MI ganz bewusst nicht. 
Der LSB hat daraufhin erstmalig beim Landessporttag 2000 für 
die Sportbünde einen Mindestbeitrag beschlossen.
Der Mindestbeitrag der Sportbünde wurde beim Landessporttag 
2012 mit Wirkung zum 01.01.2015 erhöht. 

Bereits damals wurde von Delegierten darauf hingewiesen, dass 
eine regelmäßige Anpassung der Mindestbeiträge zum Ausgleich 
der Inflationsrate sinnvoll und notwendig sei. Die Beitragsan-
passung ist auch wegen des erforderlichen Ausgleichs der durch 
Tarifsteigerungen bedingten Personalkostenerhöhungen gegeben. 
Vor allem aber ergibt sich ein deutlicher finanzieller Mehrbedarf 
aus den Gesprächen des Präsidiums mit den Vorständen der 
Sportbünde während der Bereisung der Sportregionen im Jahr 
2016. In diesen Gesprächen wurde immer wieder die Notwen-
digkeit hervorgehoben, zukünftig die hauptberuflichen Grund-
strukturen zu verbessern, eine Verbesserung und Erweiterung der 
Verwaltungsleistungen zu gewährleisten und die ehrenamtlichen 
Funktionsträger zu entlasten. Dies alles mit der Zielsetzung, die 
umfangreichen Unterstützungsleistungen für die Sportvereine 
erbringen zu können. 

Hinsichtlich der Personalstellen hat das Präsidium festgestellt: 
eine Verstärkung des hauptberuflichen Fachpersonals ist notwen-
dig vor allem
 • bzgl. der Sportreferentinnen und -referenten 
 • bzgl. einer angemessenen Vergütung
 • bzgl. der unterstützenden Verwaltungstätigkeiten.

Im Bericht des Präsidiums zum 41. Landessporttag am 19.11.2016 
hat der LSB-Präsident, Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Umbach, über die 
Absicht informiert, dem 42. Landessporttag am 18.11.2017 eine 
Erhöhung der Mindestbeiträge der Sportbünde ab 2020 zu emp-
fehlen.
In der Sitzung des Präsidiums am 08.02.2017 wurde dazu ein 
entsprechender Beschluss gefasst. In der Ständigen Konferenz 

der Landesfachverbände am 05.05.2017 und in der Ständigen 
Konferenz der Sportbünde am 06.05.2017 sowie im Wirtschafts-
beirat in seiner Sitzung am 15.05.2017 wurde ausführlich über 
die grundsätzliche Absicht und über die Höhe dieser Anpassung 
diskutiert. Seitens der Sportbünde erfolgte eine Modifizierung der 
vom Präsidium ursprünglich beabsichtigten Erhöhungsbeträge. 
Eine erneute Befassung erfolgte im Rahmen der Sitzungen der 
Ständigen Konferenzen am 15. und 16.09.2017. 

Der Mindestbeitrag beträgt zur Zeit: 
 • 0,60 € für Kinder 
 • 1,00 € für Jugendliche 
 • 1,50 € für Erwachsene.

Erneut wurde dieses Thema in zahlreichen Gesprächen von Präsi-
dium und Vorstand im Rahmen der Bereisung der Sportbünde im 
Frühjahr 2018 beraten. Die Ständigen Konferenzen der Landes-
fachverbände und Sportbünde haben sich in ihren Sitzungen am 
07/08.09.2018 damit beschäftigt.

Am Ende dieses intensiven Diskussionsprozesses beantragen das 
Präsidium und der Vorstand des LSB sowie die Ständige Konfe-
renz der Sportbünde, die Mindestbeiträge der Sportbünde ab dem 
01.01.2020 wie folgt zu beschließen.

Der Landessporttag möge beschließen:

 
Die Mindestbeiträge der Sportbünde werden ab dem 1. Januar 
2020 auf folgende Höhen festgesetzt:

 • 1,00 € für Kinder 
 • 1,50 € für Jugendliche
 • 2,00 € für Erwachsene.
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»Gemäß § 14 Zi�er 5.1 der LSB-Satzung können Wahlvorschläge für das Präsidium nur von Mitgliedern des LSB, dem Präsidium den 
Ständigen Konferenzen der Sportbünde und Landesfachverbände sowie den Sportbünden unterbreitet werden. Diese sind spätestens 
vier Wochen vor dem Landesspottag unter der Postadresse des LSB einzureichen. 
Die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen endet demnach mit dem 20.10.2018.

Gemäß § 15 Abs. 1 Zi�er 1.2. der LSB-Satzung wählt der 43. Landessporttag:

die Präsidentin bzw. den Präsidenten 
Zum Redaktionsschluss lagen folgende Wahlvorschläge vor:  
Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Umbach, vorgeschlagen vom Niedersächsischen Fußballverband und vom KSB Helmstedt

vier Vizepräsidentinnen bzw. Vizepräsidenten 
Zum Redaktionsschluss lagen folgende Wahlvorschläge vor: 

Maria Bergmann, vorgeschlagen vom KSB Hameln-Pyrmont
Thomas Dyszack, vorgeschlagen vom Square Dance Club der Sportjugend Niedersachsen
Hans-Heinrich Hahne, vorgeschlagen vom Niedersächsischen Fußballverband und von der Ständigen Konferenz der Landesfachver-
bände
Joachim Homann, vorgeschlagen vom KSB Harburg-Land und dem Sportbund Heidekreis
André Kwiatkowski, vorgeschlagen vom Niedersächsischen Turner-Bund und von der Ständigen Konferenz der Landesfachverbände
Dr. Hedda Sander, vorgeschlagen vom Tennisverband Niedersachsen-Bremen, Niedersächsischen Tanzsportverband, Niedersächsi-
schen Skiverband, SSB Braunschweig und dem Niedersächsischen Judo-Verband
Thorsten Schulte, vorgeschlagen vom KSB Lüneburg und dem Eintracht Hildesheim von 1861 e. V.
Kristian Willem Tangermann, vorgeschlagen vom KSB Osterholz
Gabriele Wach, vorgeschlagen vom KSB Salzgitter

Die Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich auf dem 43. Landessporttag den Delegierten vor.
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Präsidium und Geschäftsstelle bitten darum, Anfragen, Anregungen 
und Mitteilungen möglichst bis zum 9. November 2018 an die 
Geschäftsstelle zu richten, um eine sachgerechte Beantwortung 
sicherzustellen.

2018 Berichtsheft 43 LASPO 24 092018.indd   43 28.09.2018   10:47:23



2018 Berichtsheft 43 LASPO 24 092018.indd   44 28.09.2018   10:47:23



Leistungssportkonzept 
Niedersachsen 2030

des LandesSportBundes Niedersachsen e.V.

2018 Leistungssportkonzept 2030.indd   1 28.09.2018   10:31:05



2

Inhalt

Verzeichnis der Abkürzungen 4

1 Einleitung  5

 1.1 Ausgangslage für das neue Leistungssportkonzept Niedersachsen 2030 5

 1.2 Sportliche Ausgangssituation 6

 1.3 Zielstellungen für den Leistungssport in Niedersachsen 7

2 Leistungssportstrukturen in Niedersachsen – Rolle der Institutionen 8

 2.1 Land Niedersachsen 8

 2.2 LandesSportBund Niedersachen e. V. 8

 2.3 Abteilung Leistungssport 9

  2.3.1 Team Leistungssportförderung 9

  2.3.2 Olympiastützpunkt Niedersachsen 9

  2.3.3 LOTTO Sportinternat am OSP Niedersachsen 10

  2.3.4 Sportinternate der Landesfachverbände in Partnerschaft mit dem LSB 10

 2.4 Landesfachverbände 10

 2.5 Leistungssport tragende Vereine 11

 2.6 Regions-, Kreis- und Stadtsportbünde 11

3 Athletinnen und Athleten im Mittelpunkt 12

 3.1 Duale Karriere – Die leistungssportliche Karriere 12

  3.1.1 Talentsuche 12

  3.1.2 Langfristiger Leistungsaufbau 14

  3.1.3 Quereinstieg und Talent-Transfer 14

  3.1.4 Organisation und Strukturen für die Umsetzung des LLA 15

   Kadersystematik auf Bundes- und Landesebene 15

   Sportvereine 16

   Stützpunktsystem 16

   Landesstützpunkte und Landesleistungszentren 16

   Bundesstützpunkte 16

   Olympiastützpunkt Niedersachsen 16

 3.2 Duale Karriere – Die Bildungs- und Berufskarriere 17

  3.2.1 Schulen im Verbundsystem Leistungssport – Schule 17

   Talentschulen des Sports 17

   Partnerschulen des Leistungssports 17

   Eliteschule des Sports bzw. Verbundsystem aus Sport, Schule und Internat 18

  3.2.2 Partnerhochschulen des Spitzensports 18

  3.2.3 Partnerunternehmen des Leistungssports 18

  3.2.4 Landespolizei 18

  3.2.5 Vereine als Mittler 19

  3.2.6 Nachkarriereförderung 19

2018 Leistungssportkonzept 2030.indd   2 01.10.2018   10:03:04



3

Inhalt

 3.3 Leistungssportpersonal 19

  3.3.1 Trainerinnen und Trainer 19

  3.3.2 BSP-Personal 20

  3.3.3 Leistungssportreferenten der LFV 20

  3.3.4 Fachpersonal im und für den Leistungssport 20

   Experten für die Servicebereiche des OSP Niedersachsen 20

   Pädagogisches Personal im Verbundsystem Leistungssport – Schule 20

   Team Leistungssportförderung 21

   Wissenschaft als Partner des Leistungssports 21

  3.3.5 Personalentwicklung in den Landesfachverbänden 21

 3.4 Steuerung und Förderung des Leistungssports in Niedersachsen 22

  3.4.1 Strukturpläne LFV und regionale Zielvereinbarungen SFV – LFV – LSB 22

  3.4.2 Strukturgespräche LSB – LFV – SFV 22

  3.4.3 Kooperationsvereinbarungen zwischen LSB und LFV 22

  3.4.4 LSB-Veranstaltungen zum Thema Leistungssport 22

   LSB-Leistungssportkonferenz 22

   LSB-Tagung mit den Leistungssportverantwortlichen der LFV 23

  3.4.5 Förderung der LFV 23

   Förderkategorien 23

   Förderelemente 23

  3.4.6 Individuelle Athletenförderung im „Team Niedersachsen“  23

  3.4.7 Weitere Förder- und Ehrungsmöglichkeiten im Leistungssport in Niedersachsen 23

4 Ausblick  26

 4.1 Herausforderungen für die Weiterentwicklung des Leistungssports in Niedersachsen 26

 4.2 Neues Gesamtkonzept für das „Team Niedersachsen“ 27

 4.3 Zukunftsthemen für den Leistungssport in Niedersachsen 27

 4.4 Steuerung der Umsetzung des Leistungssportkonzeptes Niedersachsen 2030 28

 4.5 Qualitätsmanagement der Leistungssportförderung und Evaluation 28

Impressum  31

Das Präsidium hat auf seiner Sitzung am 26. September 2018 das LSB-Leistungssportkonzept 2030 in der vorliegenden Form  
beschlossen. Die Delegierten des 43. Landessporttages am 17. November 2018 erhalten das Konzept zur zustimmenden  
Kenntnisnahme. 

2018 Leistungssportkonzept 2030.indd   3 01.10.2018   10:03:04



4

Verzeichnis der Abkürzungen

ABT: Aufbautraining  
AGA: allgemeine Grundausbildung
AST: Anschlusstraining 
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BMI: Bundesministerium für Inneres, 

Heimat und Sport 
BSN: Behinderten-Sportverband  

Niedersachsen
BSP: Bundesstützpunkte
DOSB: Deutscher Olympischer Sportbund 
EdS: Eliteschulen des Sports
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GLT: Grundlagentraining 
HLT: Hochleistungstraining 

KMK: Kultusministerkonferenz der Länder
LFV: Landesfachverbände 
LK: Landeskader 
LK-E: Landeskader-Einstieg
LK-F: Landeskader-Fortgeschrittenen
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LLA: langfristiger Leistungsaufbau
LLZ: Landesleistungszentrum
LSB: LandesSportBund Niedersachsen
NK: Nachwuchskader
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Landeskader 
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PdL: Partnerschulen des Leistungssports
PF: Perspektivförderung
PK: Perspektivkader 
SF: Schwerpunktförderung
SFV: Spitzenfachverbände 
SMK: Sportministerkonferenz der Länder 
SMZ: Sportmedizinisches Zentrum Han-

nover 
SSB: Stadtsportbund
TdS: Talentschule des Sports
TK: Teamsportkader 
TZ: Teilzeitinternat
VZ: Vollzeitinternat
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Leistungssport, speziell der Spitzensport, übt 
auf die Menschen in Deutschland eine hohe 
Faszination aus, der Umfragewert ist zwischen 
2012 bis 2017 von 57,1 Prozent auf 60,1 
angestiegen. Damit interessiert sich die Mehr-
heit der Bevölkerung für Spitzensport und 
ist zudem bei Medaillenerfolgen deutscher 
Athletinnen und Athleten emotional bewegt. 
Dabei ist die Wertschätzung deutscher Athle-
tinnen und Athleten nach wie vor sehr hoch: 
81,3 Prozent der Deutschen haben Vertrauen 
darin, dass deutsche Athletinnen und Athleten 
moralisch integer handeln und die Einhaltung 
von Regeln sowie Fairplay und Unbestechlich-
keit beachten. Bei internationalen Athletinnen 
und Athleten liegt dieser Zustimmungswert 
lediglich bei 39,3 Prozent. Das zeigt die Studie 
„Akzeptanz des Spitzensports in Deutschland 
– Zum Wandel der Wahrnehmung durch Be-
völkerung und Athleten“ der Deutschen Sport-
hilfe und der Deutschen Sporthochschule Köln 
aus dem Jahr 2017.

Der Leistungssport ist mit seiner besonde-
ren Faszination ein wesentlicher Träger 
unserer Alltagskultur. Er zieht Menschen 
weltweit in seinen Bann, hat wichtige 
erzieherische Wirkungen und fördert die 
Persönlichkeitsentwicklung. Im Leistungs-
sport werden Werte wie Fairness, Toleranz, 
Rücksichtnahme, Verantwortung, Team-
geist und der Umgang mit Sieg und Nieder-
lage in Stil und Haltung erlernt und erlebt.

1.1 Ausgangslage für das neue 
Leistungssportkonzept  
Niedersachsen 2030

(1) Seit 1993 hat der LandesSportBund 
(LSB) Niedersachsen gemeinsam 
mit den Landesfachverbänden (LFV) 
passende Strukturen für den Leis-
tungssport in Niedersachsen aufge-
baut. Diese müssen weiterhin für all 
diejenigen, die sich im und für den 
Leistungssport engagieren, erhalten 
und ausgebaut werden. 

(2) Zugleich müssen Antworten auf 
veränderte gesellschaftliche wie bil-
dungspolitische Rahmenbedingungen 
für den Leistungssport gefunden 
werden. Stichworte sind dafür u.a. 
der demografische Wandel, die Aus-
di�erenzierung des Freizeitverhaltens 

sowie steigende Erwartungen an die 
Bildungsabschlüsse von Kindern und 
Jugendlichen. Der LSB möchte mit 
seinen Angeboten erreichen, dass sich 
auch künftig ausreichend talentierte 
und motivierte Kinder und Jugendli-
che freiwillig in das System Leistungs-
sport begeben.

(3) Im Mittelpunkt steht dabei ein Förder-
system, das insbesondere den Bedürf-
nissen der Athletinnen und Athleten 
mit der höchsten Erfolgswahrschein-
lichkeit entspricht. Hierfür müssen 
weiterhin und an manchen Stellen 
besser als bisher die adäquaten Förder-
strukturen, Trainings- und Funktions-
stätten und Unterstützungsleistungen 
vorgehalten und abgesichert werden. 
Zudem müssen sie durch entsprechend 
qualifizierte und engagierte Trainerin-
nen und Trainer, Pädagoginnen und 
Pädagogen sowie Fachexpertinnen 
und Fachexperten begleitet, gefördert 
und unterstützt werden.

(4) Das Finden, Entwickeln und das 
Überführen von Nachwuchsleistungs-
sportlerinnen und -sportlern in die 
Bereiche des Anschluss- und Hochleis-
tungstrainings bildet auch zukünftig 
den Kern der Leistungssportförderung 
auf Landesebene. Die Aufgaben er-
strecken sich jedoch mittlerweile – in 
Ergänzung zum gestiegenen Verant-
wortungsbereich des Bundes – von 
der Talentsuche bis zum Spitzensport 
und bis zur Nachkarriereförderung der 
Athletinnen und Athleten. 
Vereine und LFV tragen erheblich 
dazu bei, dass spätere Spitzenplatzie-
rungen bei den Olympischen Spielen, 
Welt- und Europameisterschaften 
oder vergleichbaren internationalen 
Wettbewerben in den Hauptwett-
kampfklassen erzielt werden und leis-
ten ebenfalls einen wichtigen Beitrag 
zur Stärkung des niedersächsischen 
Spitzensports im internationalen Ver-
gleich.

(5) In einigen Sportarten wird zum 
Vorbereiten und Erreichen von 
Spitzenleistungen und Spitzenerfol-
gen ein Standortwechsel zu einem 
Bundesstützpunkt (BSP) außerhalb 
Niedersachsens vorausgesetzt bzw. 
notwendig sein. Unabhängig davon 

oder aber insbesondere vor dem Hin-
tergrund dieser Anforderungen ist für 
einen Großteil der Aktiven das Weiter-
bestehen ihrer Vereinsmitgliedschaft 
in Niedersachsen Ausdruck ihrer Ver-
bundenheit zu ihrer sportlichen Hei-
mat. Diese Verbundenheit bietet eine 
Vorbildfunktion und damit auch eine 
Motivation für Nachwuchssportlerin-
nen und -sportler in den jeweiligen 
Vereinen.

(6) Der Deutsche Olympische Sportbund 
(DOSB) und das Bundesministerium 
für Inneres, Heimat und Sport (BMI) 
haben 2017 gemeinsam mit der Sport-
minister-Konferenz der Länder (SMK) 
die „Konzeption zur Neustrukturie-
rung des Leistungssports und der Spit-
zensportförderung in Deutschland“ 
verabschiedet, die ab 2019 umgesetzt 
werden soll. Diese Neustrukturierung 
wird unmittelbare Auswirkungen auf 
den Leistungssport in Niedersachsen 
haben.

(7) Die Auswirkungen der Leistungssport-
reform auf Bundesebene äußern sich 
in Niedersachsen in erster Linie in der 
Zu- bzw. Aberkennung bisher vorhan-
dener Bundesstützpunkte (BSP) und 
in der Anerkennung neuer BSP. Das 
hat eine Neuordnung der bisherigen 
Aufteilung der Sportarten in Nieder-
sachsen zur Folge, verbunden mit An-
passungen in den Förderleistungen für 
die LFV. Das hat auch Auswirkungen 
auf die Leistungssportförderung bis 
auf die Ebene der Vereine und somit 
letzlich auch auf das Erreichen sport-
licher Zielstellungen der Trainer und 
ihrer Athleten.

(8) Das noch gültige LSB-Leistungssport-
konzept 2020 enthält hauptsächlich 
die Fördersystematik zur Mittelver-
gabe an die sich im Leistungssport 
engagierenden LFV. Vor dem beschrie-
benen Hintergrund hat sich der LSB im 
Frühjahr 2018 zu einer Fort- und teil-
weise Neuschreibung dieses Konzeptes 
entschieden. 

(9) Den roten Faden im neuen „Leistungs-
sportkonzept Niedersachsen 2030“ 
des LSB bildet die leistungssportliche 
Karriere der Athletinnen und Athleten. 
Der langfristige, sportliche Leistungs-
aufbau von jungen Talenten bis hin zu 

1 Einleitung
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Spitzensportlerinnen und -sportlern 
sowie die dafür notwendigen Unter-
stützungssysteme stehen dabei im 
Mittelpunkt.

(10) Basis hierfür ist das Verständnis von 
Leistungssport als Gesamtheit der 
Bereiche Nachwuchsleistungssport 
UND Spitzensport als gemeinsames 
Kontinuum der Leistungsentwicklung. 
Diesen beiden Bereichen sind die 
Ausbildungsetappen des langfristi-
gen Trainings- und Leistungsaufbaus 
zugeordnet (siehe Abb. 1). Dabei ist 
die Entwicklung vom Nachwuchsleis-
tungssportler zum Spitzensportler 
durch die Zunahme des sportlichen 
Engagements (Zeit, Mittel, Energie, 
Belastung/Beanspruchung) gekenn-
zeichnet und zieht sich bis hin zu 
Extrembelastungen und der Erzielung 
von internationalen Rekordleistungen 
als Berufssportlerin oder -sportler.

(11)  Mit Hilfe der im „Leistungssportkon 
zept Niedersachsen 2030“ zusammen-
geführten inhaltlichen und strategi-
schen Aufgabenstellungen sowie der 
daraus abgeleiteten sportfachlichen 
und überfachlichen (Förder-)Elemente 
und der dafür benötigten und bereit-
zustellenden Ressourcen soll die 
Entwicklung des Leistungssports in 
Niedersachsen neue und nachhaltige 
Impulse erhalten, so dass letztlich die 
Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Kar-
riereverläufe niedersächsischer Athle-
tinnen und Athleten erhöht wird.

(12) Im vorgelegten „Leistungssportkon-
zept Niedersachsen 2030“ findet die 
veränderte Fördersystematik auf Bun-
desebene Eingang in die landesspe-
zifische, niedersächsische Leistungs-
sportförderung und berücksichtigt 
hierbei zunächst die olympischen, 
paralympischen und deaflympischen 

Sportarten.1 Da die Folgen der Bun-
desreform für die nichtolympischen 
Sportarten noch nicht erkennbar sind, 
wird die im Leistungssportkonzept 
2020 beschriebene Förderung für 
diese Sportarten bis auf weiteres un-
verändert fortgesetzt.

1.2 Sportliche Ausgangssituation

Die aktuelle, internationale leistungssport-
liche Situation ist geprägt durch:
- einen gestiegenen internationalen Leis-

tungsstand, eine erhöhte Leistungsdichte 
und dadurch einen erhöhten Konkurrenz- 
und Wettbewerbsdruck;

- eine von Beginn an gestiegene Gesamtbe-
lastung für die Athletinnen und Athleten 
bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer 
dualen Karriere;

- die Ausdi�erenzierung der Trainingskon-
zepte hin zu individualisierten, athleten-
spezifischen Trainingsplänen, erhöhten 
Trainingsumfängen und  höheren Trai-
ningsqualitäten für die besten Athletinnen 
und Athleten.

Au�ällig ist, dass in Niedersachsen einige 
der international dauerhaft erfolgreichen 
Sportarten wie z. B. Reiten oder Frauen-
Fußball nur partiell am bestehenden För-

Abb. 1: Leistungssport als Gesamtheit von Nachwuchsleistungssport und Spitzensport mit den jeweiligen 
Ausbildungsetappen von Athleten (GLT= Grundlagentraining, ABT= Aufbautraining, AST= Anschlusstrai-
ning, HLT= Hochleistungstraining)

1 Im September 2018 ist der Umsetzungsprozess der Leistungssportreform auf Bundesebene in weiten Teilen noch nicht abgeschlossen. Die zu erwartenden relevanten Veränderungen 
werden in den notwendigen Fortschreibungen diese Konzeptes berücksichtigt.

Abb. 2 Entwicklung der Bundeskader in den niedersächsischen Schwerpunktsportarten (2007-2018).

Abkürzungen: OK = Olympiakader, PK/EK = Perspektivkader/Ergänzungskader, NK1/NK2 = Nachwuchskader 1, 2 
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der- und Betreuungssystem partizipieren. 
Andererseits gelingt es etlichen nieder-
sächsischen Schwerpunktsportarten trotz 
umfangreicher Leistungssportförderung 
durch Landesmittel nicht, ein ausreichend 
hohes internationales Spitzenniveau zu 
entwickeln. Dies äußert sich nicht zuletzt in 
einem überproportional hohen Anteil von 
Perspektivkadern im Verhältnis zu Olympia-
kadern (siehe Abb.2). Die Ursachen hierfür 
sind bis zum Ende des aktuellen Olympia-
zyklus kritisch miteinander zu analysieren 
und die notwendigen Konsequenzen daraus 
abzuleiten.
Dabei muss auch der Nachwuchsleistungs-
sport, als Grundlage des Spitzensports, 
betrachtet werden. Talentsuche als erster 
Schritt zum Nachwuchsleistungssport er-
folgt in Niedersachsen über alle Sportarten 
hinweg eher unsystematisch. Gleichzeitig 
führt die steigende Anzahl von Ganztags-
schulen dazu, dass Vereine immer schwie-
riger Zugang zu talentierten Kindern finden 
und die bisher praktizierte Talentsuche 
immer schwieriger wird. Daraus ergibt sich 
einerseits die Notwendigkeit, die Ansätze 
der sportartspezifischen Talentsuche der 
einzelnen LFV mit den vorhandenen bzw. 
noch zu entwickelnden Konzepten der Spit-
zenfachverbände abzustimmen und in Ko-
operation mit den Leistungssport tragenden 
Vereinen umzusetzen. Zugleich müssen zu-
künftig viel stärker als bisher die Möglich-
keiten der Identifikation von motorischen 
und sportlichen Talenten unter aktiver Ein-
bindung von Schulen genutzt werden.
Hierfür wurden mit der „Kooperationsver-
einbarung Leistungssportförderung und 
Schule“ die notwendigen Rahmenbedin-
gungen gescha�en. Diese müssen nunmehr 
gemeinsam von organisier-tem Sport und 
Schule, unterstützt durch die Kultus- und 
Sportpolitik umgesetzt werden. 
Weiterhin sind die Unterstützungsleistun-
gen an den Partnerschulen des Leistungs-
sports (PdL) und den beiden Eliteschulen 
des Sports (EdS)2 in Hannover e�ektiver 
als bisher zu nutzen, um die besten Nach-
wuchsathletinnen und -athleten zu entlas-
ten. Darüber hinaus erscheint es hilfreich, 
gemeinsam mit den LFV und den Vereinen 
eine online-gestützte Landkarte für die in 
Niedersachsen bestehenden Kooperationen 
Schule – Verein sichtbar zu machen und so 
ein Lernen an guten Modellen zu ermögli-
chen bzw. zu erleichtern.

1.3 Zielstellungen für den  
Leistungssport in  
Niedersachsen

Folgende übergeordnete Zielstellungen wer-
den für die Entwicklung des Leistungssports 
in Niedersachsen formuliert, wobei für diese 
in der Ausarbeitung und Umsetzung der 
notwendigen Maßnahmen kurz-, mittel- und 
langfrisige Ziele zu unterteilen sind:
1. Athletinnen und Athleten aus Nieder-

sachsen sind in den jeweiligen National-
mannschaften deutlich häufiger als bis-
lang zu finden.

2. Trainerinnen und Trainer in Niedersach-
sen finden die Rahmenbedingungen vor, 
um mit ihren Athletinnen und Athleten 
auf internationalem Spitzenniveau kon-
kurrenzfähig zu sein.

3. Trainerinnen und Trainer aus Nieder-
sachsen sind Impulsgeber bei der Ent-
wicklung ihrer Sportarten.

4. Die Qualität der Suche, Sichtung und 
Ausbildung von sportlichen Talenten und 
deren Weiterentwicklung ist nachweis-
lich verbessert und sichert Niedersachsen 
dauerhaft die o. g. Anteile in den Natio-
nalmannschaften.

5. Die duale Karriere und eine frühzeitige 
Klärung der beruflichen Nachkarriere-
situation, welche die Entscheidung für 
den Einstieg in eine leistungssportliche 
Karriere erleichtern helfen, sind gesichert 
und werden durch die verschiedenen För-
derinstitutionen ermöglicht.

6. Die Landesfachverbände in Niedersach-
sen engagieren sich nachweislich und 
essentiell für den Leistungssport, ent-
wicklen ihre Leistungssport-Strukturen 
weiter und tragen zusammen mit ihren 
leistungssporttragenden Vereinen we-
sentlich zum Erreichen des erstgenann-
ten Ziels bei.

7. Das Netz Leistungssport tragender Ver-
eine wird gestärkt und erweitert.

8. Die niedersächsischen Athletinnen und 
Athleten sowie Trainerinnen und Trainer 
werden an der Entwicklung und Beglei-
tung von leistungssportlichen Steuerungs-
prozessen aktiv beteiligt.

Um diese Zielstellungen für die Entwicklung 
des Leistungssports in Niedersachsen zu errei-
chen, müssen die vorhandenen Institutionen 
und Partner stärker als bisher gemeinsame 
Zielstellungen formulieren, in ihren Kompe-

tenzen und Ressourcen gestärkt werden und 
neue bzw. veränderte Elemente zur Förde-
rung und Steuerung des Leistungssports in 
Niedersachsen entwickeln und umsetzen. 
Hierfür benennt das „Leistungssportkon-
zept Niedersachsen 2030“ aufbauend auf 
einem Gesamtüberblick über die bisherigen 
Strukturen, Institutionen und Elemente 
erste konkrete Schritte zur Anpassung oder 
Neuentwicklung und zeigt abschließend 
die weiteren einzuleitenden Aufgaben und 
Maßnahmen zur Umsetzung der hier for-
mulierten Zielstellungen auf.

All dem liegen folgende Grundsätze als 
Leitlinien des gemeinsamen Handelns zu-
grunde:
- Sportlerinnen und Sportler sind Subjekte 

des Sports und keine Objekte;
- Würde und Selbstbestimmung der Sport-

lerinen und Sportler stehen im Mittelpunkt; 
- Fairness ist oberstes Gebot im Sport;
- Manipulationen sportlicher Leistungen in 

jedweder Form werden abgelehnt; 
- Kinder und Jugendliche erfahren ausreichend 

Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport. 

Das vorliegende Konzept ergänzende Un-
terlagen sind auf der Homepage des LSB 
unter dem Thema Leistungssport zu finden.

Zeitleiste 2018 für die Erarbeitung des 
Leistungssportkonzeptes Niedersachsen 
2030
April: Erste LSB-Leistungssportkonferenz 
als Auftakt zur Erarbeitung des LSB-Leis-
tungssportkonzeptes 2030;
danach Einrichtung von Arbeitsgruppen zu 
Einzelthemen des Konzeptes;
Mai: Vorstand beruft Arbeitsausschuss Leis-
tungssport zur Begleitung der Konzepter-
stellung und späterer Umsetzung;
September: Beschlussvorlage LSB-Leistungs- 
sportkonzept 2030 für das LSB-Präsidium;
November: Zustimmung durch die Dele-
gierten des Landessporttages 2018.

Impulsredner der 1. LSB-Leistungssportkonferenz 

im April 2018.

2 Gemäß De�nition aus der Vereinbarung von KMK, SMK und DOSB zur Förderung leistungssportorientierter Schülerinnen und Schüler an den Eliteschulen des Sports im Verbundsystem 
Schule, Sport und Internat.
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Die Leistungssportstrukturen in Deutsch-
land und in den Ländern sind sehr komplex 
und in unterschiedlicher Art und Weise mit-
einander verknüpft (siehe Abb. 3). Ein Ziel 
der Leistungssportreform auf Bundesebene 
ist es deshalb, die jeweiligen Verantwort-
lichkeiten und Aufgabenfelder zu klären 
und so die Strukturen e�ektiver für den 
Leistungssport zu nutzen. 

Gleiches gilt es, auch für den Leistungs-
sport in Niedersachsen zu klären. Die am 
Leistungssport beteiligten Institutionen 
in Niedersachsen werden nachfolgend be-
schrieben. Deren Funktion und Beitrag zum 
Leistungssport sind im Zuge der Weiterent-
wicklung des Leistungssports anzupassen 
und bei Bedarf auch neu zu definieren.

2.1 Land Niedersachsen

Das Land Niedersachsen unterstützt den 
organisierten Sport seit Inkrafttreten des 
Niedersächsischen Sportfördergesetzes 
(NSportFG) am 01. Januar 2013 mit einer 
jährlichen Finanzhilfe von mindestens 
31,5 Millionen Euro. Das NSportFG ist ein 
klares Bekenntnis des Landes zum Leis-
tungssport. Hier heißt es, dass das Land auf 
eine nachhaltige Förderung des Leistungs-
sports hinwirkt und die Sportförderung 
insbesondere auch dazu beitragen soll, 
den Leistungssport zu unterstützen und zu 
stärken. Die Niedersächsische Sportförder-
verordnung legt ergänzend hierzu Mindes-
tanteile fest, die aus der Finanzhilfe für den 
Leistungssport einzusetzen sind. Neben der 
Gewährung von finanziellen Mitteln för-
dert das Land den Leistungssport indem es 
Athletinnen und Athleten bei der Verwirk-
lichung einer dualen Karriere unterstützt. 
Die Polizeiakademie Nienburg fördert 
seit ihrer Gründung im Jahr 2007 Studie-
rende, die neben dem Bachelorstudium 
Leistungs- bzw. Spitzensport betreiben. Die 
Sportlerinnen und Sportler können hier das 
Studium unter besonderen, auf sie zuge-
schnittenen Konditionen absolvieren.
Darüber hinaus fördert das Land den Leis-
tungssport auch im schulischen Kontext. Zu 
den Aufgaben und Zielen des staatlichen 
Bildungsauftrages – niedergelegt in § 2 und 

§ 54 des Niedersächsischen Schulgesetzes – 
gehört es, dass die Schule die besondere  
Förderung hochbegabter sportlicher Kinder 
und Jugendlicher ermöglicht. Vor diesem 
Hintergrund besteht seit August 2017 eine 
neue Kooperationsvereinbarung „Leis-
tungssportförderung und Schule“, die eine 
Verständigung zwischen dem LSB und 
dem Kultusministerium zur besseren Ver-
einbarkeit von Leistungssport und Schule 
darstellt. Ziel ist die Steigerung der Anzahl 
potenziell international erfolgreicher 
Athletinnen und Athleten durch erhöhte 
Attraktivität für Kinder und Jugendliche, 
Leistungssport zu betreiben.

2.2 LandesSportBund  
Niedersachen e. V.

Der LandesSportBund Niedersachsen e.V. 
(LSB) vereint unter seinem Dach ca. 9.700 
Mitgliedsvereine, 60 Landesfachverbände 
und 21 außerordentliche Mitglieder. Er 
gliedert sich regional in 47 Sportbünde. 
Innerhalb des LSB sind die Aufgabenberei-
che in neun Abteilungen organisatorisch 
verankert. Eine der Abteilungen ist die 

Abteilung Leistungssport. Der LSB bekennt 
sich zum Leistungssport als Kontinuum von 
Nachwuchsleistungs- und Spitzensport. In 
Kooperation mit den Landes- und Spitzen-
fachverbänden, Sportvereinen, dem DOSB, 
dem Land Niedersachsen, dem Bund, Aus-
bildungsträgern und der Wirtschaft sowie 
weiteren Partnern unterstützt er maßgeblich 
den Leistungssport in Niedersachsen und ist 
dessen Lobbyist.

Der LSB Niedersachsen ist als Träger des 
Olympiastützpunktes Niedersachsen und 
Betreiber des LOTTO-Sportinternates in die 
Operative des niedersächsischen Leistungs-
sports direkt eingebunden. Auf Basis der 
mit dem Niedersächsischen Ministerium 
für Inneres und Sport (MI) abgestimmten 
Sportförderrichtlinien ist der LSB für den 
Einsatz der von der Landesregierung bereit-
gestellten Sportfördermittel, u. a. auch für 
den Leistungssport, verantwortlich.

Der LSB bekennt sich zum uneingeschränk-
ten Kampf gegen Doping. Zur Stärkung 
der Glaubwürdigkeit der Bemühungen des 
LSB beim Kampf gegen das Doping erfolgt 
eine Trennung der Verantwortlichkeit der 

Abb. 3: Übersicht über die verbandlichen und politischen Strukturen der Leistungssportförderung in 

Deutschland und Niedersachsen (MI = Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport; MK = Nieder-

sächsisches Kultusministerium; LSB/LSV = Landessportbünde/Landessportverbände).

2 Leistungssportstrukturen in Niedersachsen –  
Rolle der Institutionen
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Bereiche für den Leistungssport und für den 
Kampf gegen das Doping. Die Verankerung 
des Themas Anti-Doping im LSB erfolgt 
direkt beim Vorstand. So wird die notwen-
dige Objektivität und Unabhängigkeit beim 
Kampf gegen das Doping und bei der Ver-
folgung und Ahndung von schwerwiegen-
den Verstößen gegen WADA- und NADA-
Code durch Athletinnen und Athleten, 
Trainerinnen und Trainer, Mitarbeitende 
und Funktionäre gewahrt.

Um neben den Athletinnen und Athleten 
auch dem Leistungssportpersonal Schutz 
aber auch eine Hilfe im Umgang mit der 
Thematik sexualisierte Gewalt zu geben, 
führen der LSB und die Sportjugend 
Niedersachsen das gemeinsame Projekt 
„Schutz von Kindern und Jugendlichen vor 
sexualisierter Gewalt im Sport: Prävention, 
Intervention, Handlungskompetenz“ durch. 
Ziel ist es, präventive Ansätze für den orga-
nisierten Sport zu entwickeln, verbunden 
mit  verbindlichen Kommunikations- und 
Handlungsabläufen. Unterstützt werden 
dabei auch die LFV bei der Herstellung von 
Sicherheit im Umgang mit sexualisierter 
Gewalt und Grenzverletzungen im Leis-
tungssport.

2.3 Abteilung Leistungssport

Der Leistungssport im LSB ist in der Abtei-
lung Leistungssport mit den Teams Leis-
tungssportförderung, Olympiastützpunkt 
Niedersachsen und LOTTO Sportinternat 
organisiert (siehe Abb. 4). 

2.3.1 Team Leistungssport- 
förderung

Das Team Leistungssportförderung der Ab-
teilung Leistungssport initiiert, erarbeitet 
und begleitet strategische und strukturelle 
Konzepte und Förderprogramme für den 
Leistungssport in Niedersachsen mit dem 
Schwerpunkt Nachwuchsleistungssport (z. B. 
LSB-Leistungssportkonzept; regionale Ziel-
vereinbarungen 3 der SFV und LFV). 
Das Team unterstützt die LFV ferner in der 
Leistungssportentwicklung in allen Sport-
arten mit Leistungssportbetrieb (z. B. Aner-
kennung von Landesleistungszentren und 

Landesstützpunkten; Strukturierung der 
Landeskaderförderung). 
In allen bisherigen Schwerpunktsportarten 
kommen ergänzend folgende Elemente der 
Steuerung und Förderung zum Einsatz:
- Kooperationsvereinbarungen mit den 

LFV zur abgestimmten Umsetzung der 
gemeinsamen Leistungssportförderele-
mente,

- jährliche Strukturgespräche mit den LFV 
unter aktiver Beteiligung der SFV,

- zweijährliche Abstimmungsgespräche 
zur Umsetzung der Strukturpläne mit den 
LFV,

- Sportfachliche Steuerung der Umsetzung 
der Kooperationsvereinbarung „Leis-
tungssportförderung und Schule in Nie-
dersachsen“,

- Mitwirkung im Verbundsystem der EdS.

Das Team Leistungssportförderung plant 
und koordiniert darüber hinaus einzelne 
Förderprogramme und passt diese auf Basis 
der „DOSB-Rahmenrichtlinien zur Förde-
rung des Nachwuchsleistungssports“ und 

der LSB-Sportförderrichtlinien zum Leis-
tungssport an. Dazu zählen:
- Planung und Verteilung der Leistungs-

sport-Fördermittel aus der Finanzhilfe,
- Abwicklung der finanziellen Individual-

förderung im „Team Niedersachsen“,
- Organisation und Mittelbereitstellung 

der sportmedizinischen Untersuchungen 
für Landeskader,

- Durchführung des Bewerbungs- und Aus-
wahlverfahrens für das Förderprogramm 
„Nachwuchsleistungssport im Verein“ in 
Zusammenarbeit mit den LFV.

2.3.2 Olympiastützpunkt  
Niedersachsen

Hauptaufgabe des Olympiastützpunktes 
Niedersachsen (OSP) ist es, für die Spitzen-
sportlerinnen und -sportler sowie für die 
Nachwuchstalente des LOTTO-Sportinter-
nates eine hochwertige und umfassende 
Unterstützung und Beratung in den für eine 
erfolgreiche Leistungs- und Persönlichkeits- 

3  Der DOSB hat die Abslösung der bisherigen Regionalkonzepte durch sog. „Regionale Zielvereinbarungen“ mitgeteilt. Bei Redaktionsschluss des Konzeptes waren die konkreten Verfah-
rensschritte noch nicht bekannt.

Service und Beratung für
Bundeskaderathleten

Steuerung und Förderung des
Leistungssports auf

Landesebene

Betreuung der
Internats- sportler

Leistungssportförderung

Abb. 4: Teams der Abteilung Leistungssport im LSB Niedersachsen und deren Aufgabenschwerpunkte

Einweihung IsoMed 2000 im OSP Niedersachsen im September 2018.
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entwicklung relevanten Bereichen zu 
ermöglichen. Der OSP sichert mit seinen 
Partnern die Bereitstellung der Trainings-
stätten für die Bundesstützpunkte bzw. den 
Großteil der niedersächsischen Schwer-
punktsportarten (s. S. 16).

2.3.3 LOTTO Sportinternat am 
OSP Niedersachsen 

Das LOTTO Sportinternat des LSB ist ein 
wichtiges Strukturelement im Nachwuchs-
leistungssport für eine Vielzahl der Schwer-
punktsportarten, die am Standort Hanno-
ver ihre Trainingsstätten haben. Zugleich 
ist es ein zentraler Partner im Verbundsys-
tem Leistungssport – Schule und bietet 
für all die Athletinnen und Athleten eine 
zweite Heimstatt, die in Hannover die für 
ihre leistungssportliche Entwicklung not-
wendige Unterstützung in der Bewältigung 
der dualen Karriere von Sport und Schule 
benötigen.
Mit 75 Plätzen im Vollzeitinternat (VZ), 
sowie 60 Plätzen im Teilzeitinternat (TZ) 
bietet es talentierten Nachwuchskadern ab 
10/12 Jahren (TZ/VZ) eine wesentliche 
Unterstützung zur Sicherstellung einer 
qualitativ hochwertigen sportlichen und 
schulischen Ausbildung. 
Die enge Verzahnung mit dem OSP, den 
Trainings-Stützpunkten der LFV sowie 
der Eliteschule des Sports (EdS) bzw. den 
Partnerschulen des Sports (PdL) im Raum 
Hannover bilden die Grundlage für die 
Weiterentwicklung der dort lebenden und 
trainierenden  Sportlerinnen und Sportler.

2.3.4 Sportinternate der  
Landesfachverbände in  
Partnerschaft mit dem LSB

Das Internat an der Tennisbase des Tennis-
verbandes Niedersachsen-Bremen bietet 
im Verbundsystem mit dem BSP bzw. dem 
LLZ Tennis und der Eliteschule des Sports, 
KGS Hemmingen, zwischen 25 -35 Tenni-
spielerinnen und Tennisspielern (im Voll-
zeitinternat sowie bei zeitlich befristeten 
Trainingsaufenthalten) aus Deutschland 
die Möglichkeit, Grundlagen für eine pro-
fessionelle Karriere zu legen. Sie werden 
dabei durch mehrere hauptberufliche 
Bundes- und Landestrainer ebenso wie 
durch professionelles Betreuungspersonal 
im Internat unterstützt und können zudem 
auf die weitreichenden schulischen Entlas-
tungen in der EdS sowie auf die Betreuung 
durch den OSP zurückgreifen. 

In Clausthal-Zellerfeld unterhält der 
Niedersächsische Ski-Verband e. V. das 
„Ski-Internat Harz“ mit 8 Plätzen für 
Nachwuchs-Biathletinnen und Nachwuchs-
biathleten vor. Das Skiinternat Harz befin-
det sich in den Räumen der Akademie des 
Sports des LSB. Ziel des Skiinternates ist 
die bestmögliche Gestaltung des Tagesab-
laufes für die Aktiven. Dabei ist die räum-
liche Nähe des Internates zur PdL (Robert-
Koch-Schule) und den Trainingsstätten des 
LLZ gegeben. Somit werden die Vorausset-
zungen für eine e�ektive Umsetzung des 
durch professionelle Trainer geleiteten täg-
lichen Trainings sichergestellt. 

Am LStP Basketball in Vechta-Quakenbrück 
ist voraussichtlich ab 2019 die Einrichtung 
eines Vollzeitinternates mit 10 Plätzen 

vorgesehen. Das zukünftige Internat ist mit 
entscheidend für die Vergabe eines von drei 
Stützpunkten durch den Deutschen Basket-
ball-Bund neben Berlin und München.

2.4 Landesfachverbände

Für Landesfachverbände (LFV), die sich 
im Leistungssport engagieren wollen, ist 
eine aktuelle sportartspezifische Fachkom-
petenz ihres haupt- und nebenberuflichen 
sowie ehrenamtlichen Personals eine es-
sentielle Voraussetzung für kompetentes 
Handeln im Leistungssport. Dies stellt un-
ter den sich wandelnden gesellschaftlichen 
Bedingungen eine große Herausforderng 
dar, der sich alle in gleichem Maße stellen 
müssen. 
Die Strukturpläne Leistungssport der LFV 
bilden eine wichtige Grundlage für die 
Weiterentwicklung des Leistungssports 
und müssen neben den strategischen Zie-
len die dafür notwendigen Strukturen und 
Maßnahmen enthalten. Hier wurde in der 
Vergangenheit bereits eine solide Basis 
gelegt, die jedoch weiter ausgebaut und 
immer wieder als Arbeitsgrundlage fortge-
schrieben und den veränderten Rahmenbe-
dingungen angepasst werden muss.

Aufgabenbereiche der LFV im Bereich des 
Leistungssports sind insbesondere: 
- Talentsuche und Talentsichtung in Zu-

sammenarbeit mit Vereinen und Schulen;
- Talentförderung durch Kader- und Stütz-

punkttraining (siehe 3.1.4) in Zusammen-
arbeit mit den Leistungssport tragenden 
Vereinen und unter Berücksichtigung der 
Rahmentrainingskonzeptionen der SFV;

- Organisation des Wettkampfbetriebs.

Workshop der Akteure des Eliteschule des Sports-Systems Hannover im Herbst 2017. 
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Die Realisierung der Trainings-, Lehrgangs- 
und Wettkampfmaßnahmen wird durch  
haupt- und nebenberufliches Trainerper-
sonal umgesetzt, das überwiegend bei den 
LFV angestellt ist. 
Parallel dazu sind die LFV an der Wei-
terentwicklung aktueller Konzepte zur 
C- und/oder B-Trainerausbildung beteiligt 
bzw. federführend. Dabei haben sie zu-
künftig noch stärker als bisher dafür Sorge 
zu tragen, dass die aktuellen Erfordernisse 
des Leistungssports Eingang in die ver-
bandsinterne Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung finden.
Über den originären Verantwortungsbe-
reich für den Nachwuchsleistungssport 
hinaus unterstützen die LFV – je nach 
Bedeutung und Vertretung des Leistungs-
sports innerhalb des LFV – in Abstimmung 
mit den SFV die Spitzensportförderung in 
steigendem Maße. 
Derzeit engagieren sich nachweislich 51 
LFV im Leistungssport, d. h. sie erhalten 
Mittel aus der Leistungssportförderung,  
17 davon als Schwerpunktsportarten (siehe 
Tab. 1).

2.5 Leistungssport tragende  
Vereine

„Der Verein ist die sportliche Heimat einer 
jeden Athletin, eines jeden Athleten. Hier 
beginnt die sportliche Laufbahn, und die 
Vereinszugehörigkeit ist die notwendige 
Voraussetzung für einen Startpass bzw. 
eine Wettkampflizenz“ (DOSB-Nachwuchs-
leitungssportkonzept, 2013).

Die Sportvereine sind für die Aktiven, trotz 
der deutlich zunehmenden Verantwor-
tungsübernahme der Sportfachverbände 
für die leistungssportliche Ausbildung und 
Entwicklung von Talenten, nach wie vor 
ein wichtiger Partner während des Kar-
riereverlaufs. Dabei sind sie – egal ob als 
konventioneller Sportverein oder auch als 
professionell ausgerichteter Club – Beglei-
ter und Förderer der Aktiven über einzelne 
oder auch mehrere, zusammenhängende 
Etappen des langfristigen Leistungsaufbaus 
hinweg. Zur Stabilisierung dieser Struktu-
ren hat der LSB 2013 sein Förderprogramm 
„Nachwuchsleistungssport im Verein“ auf-
gelegt. Um diese wichtige Säule des Leis-
tungssports im Flächenland Niedersachsen 
tatsächlich weiter zu stärken, ist ein erheb-
licher Aufwuchs zusätzlicher Fördermittel 

nötig, um dauerhaft das Engagement von 
Leistungssport tragenden Vereinen zu un-
terstützen und auszubauen.
Speziell im Bereich der Talentsuche über-
nehmen in Niedersachsen nach wie vor die 
Sportvereine eine tragende Rolle. Jedoch 
erfolgte bislang die Talentsuche, abgese-
hen von Ausnahmen, eher unsystematisch, 
zufallsbasiert und nicht abgestimmt mit 
bestehenden Konzepten der LFV und/oder 
SFV. Es besteht dringender Handlungsbe-
darf für eine systematische Talentsuche 
und eine deutlich systematischere Talent-
sichtung. 
Für die Zukunftsfähigkeit des Leistungs-
sports in Niedersachsen gilt es, die Anzahl 
der Sportvereine, welche die Hauptverant-
wortung sowohl für die inhaltliche Um-
setzung der sportlichen Ausbildung bis in 
das Hochleistungstraining als auch für die 
organisatorischen Rahmenbedingungen 
tragen, zu erhöhen. Dies ist insbesondere 
auch in Verknüpfung mit den neuen Ansät-
zen für Förderprogramme wie bspw. die 
Förderung von Trainer-Athleten-Teams zu 
sehen (siehe Kapitel 4.1).

2.6 Regions-, Kreis- und  
Stadtsportbünde

Die Sportbünde zeigen ein zunehmendes 
Interesse an der regionalen Leistungssport-
förderung, einige von ihnen engagieren 
sich bereits sowohl finanziell als auch mit 
ihren Netzwerken im und für den Leis-
tungssport. 
Dieses Engagement gilt es, zukünftig in 
größerer Breite zu entfalten und einzubrin-
gen. Die Sportbünde müssen als regionale 
Drehscheiben für den Sport in seiner Ge-
samtheit und damit auch im Leistungssport 
stärker als bisher in bestehende regionale 
Sportstrukturen und Netzwerke mit Schu-
len und Vereinen vor allem im Bereich 
der Talentsuche und Talentförderung 
eingebunden werden. Hierfür sind u.a. 
Möglichkeiten einer stärkeren Einbindung 
von vorhandenem Knowhow der in den 
Sportbünden angestellten Sportreferenten 
und bestehender Strukturen wie der „BeSS-
Servicestellen“ des LSB (Servicestellen des 
LSB für Bewegungs-, Spiel- und Sportan-
gebote in Schulen, Kindertagesstätten und 
Sportvereinen) zu nutzen.

Sportart Stützpunkt Jahr der 
Anerkennung

Hockey BSP/LLZ vor 2001

Judo BSP/LLZ vor 2001

LA BSP/LLZ vor 2001

Schießen BSP/LLZ vor 2001

Trampolinturnen BSP/LLZ vor 2001

Gerätturnen, männl. BSP/LLZ vor 2001

Wasserball, männl. BSP/LLZ vor 2001

Reiten Schwerpunktsetzung* vor 2001

Boxen BSP/LLZ 2002

Tischtennis BSP/LLZ 2003

Tennis BSP/LLZ 2005

Rudern BSP/LLZ 2006

Basketball, männl. Schwerpunktsetzung* 2009

Biathlon LLZ 2011

Handball, männl. Schwerpunktsetzung* 2013

Rollstuhlbasketball PTS 2009

Para-Eishockey PTS 2009
*Sportarten ohne Bundesstützpunktsystem

BSP = Bundesstützpunkt; LLZ = Landesleistungszentrum; PTS = Paralympischer Trainingsstützpunkt

Tab. 1: Anerkannte Schwerpunktsportarten in Niedersachsen (Stand 09-2018)
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4  https://www.sporthilfe.de/�leadmin/pdf/Studien/Erfolgsfaktoren_der_Athletenfoerdrung_in_Deutschland_2015.pdf 

3 Athletinnen und Athleten im Mittelpunkt
Die Athletinnen und Athleten werden mehr 
und mehr durch die Veränderungen im 
Leistungssport gefordert. In Verbindung 
mit den Kernaussagen der Studie „Erfolgs-
faktoren der Athletenförderung in Deutsch-
land“ 4 zu beruflichen und finanziellen Un-
sicherheiten führt dies vermehrt zu einem 
(zu) frühen Ausstieg von Sportlerinnen 
und Sportlern aus dem System Leistungs-
sport bzw. wird ein notwendig hohes Enga-
gement erst gar nicht aufgebracht.
Andererseits – so zeigt die Studie ebenfalls 
– zeigen die im Leistungssport verbleiben-
den Sportlerinnen und Sportler eine sehr 
hohe Erfolgsorientierung und sind gewillt, 
die Herausforderungen anzunehmen.

Das Erreichen von sportlichen (Höchst-)
Leistungen ist eng an die in den verschie-
denen Aufgabenbereichen handelnden 
Personen geknüpft. Aufgrund der Nähe 
zu den Athletinnen und Athleten stehen 
die Eltern, Freunde und Lebenspartner an 
erster Stelle. Im Hinblick auf die leistungs-
sportliche Karriere sind es die verantwort-
lichen Trainerinnen und Trainer, die von 
weiterem Leistungssportpersonal (z. B. 
Leistungssportkoordinatoren, OSP-Service-
personal) unterstützt werden (s. Abb. 5).

Damit die Athletinnen und Athleten eine 
erfolgreiche Lebensbiografie im Span-
nungsverhältnis von sportlicher und 
Bidlungskarriere gestalten können, sind 
diese beiden Lebensbereiche in allen Aus-
bildungs- und Entwicklungsetappen durch 
entsprechende Elemente der Leistungs-
sportförderung der dualen Karriere abzusi-
chern (s. Abb. 6). 
Hierfür sind in Niedersachsen in den zu-
rückliegenden 25 Jahren viele Grundlagen 
gescha�en worden, die im Hinblick auf die 
zukünftigen Herausforderungen sowohl 
inhaltlich als auch strukturell weiterentwi-
ckelt werden müssen. 

Die Athletinnen und Athleten formulieren 
darüber hinaus zu Recht und deutlich 
nachdrücklicher als in der Vergangenheit 
den Anspruch bzw. Wunsch, aktiv in ihre 
Karriereplanung eingebunden zu werden 
und eine ausreichende Aufklärung über bzw.  
Einbeziehung in die Entscheidungspro-

zesse der Leistungssportförderung zu er-
fahren.
Der LSB trägt dem Rechnung, indem die 
Abteilung Leistungssport des LSB die Ein-
richtung einer Aktivenvertretung gemein-
sam mit einer Gruppe engagierter Aktiver 
in Angri� genommen hat. Die Klärung der 
Ziele und Aufgaben und der für deren Um-
setzung notwendigen Ressourcen sowie die 
Einbindung in die Strukturen des LSB ge-
hören zu den ersten Umsetzungsschritten 
dieses Konzeptes. Hierbei ist u. a. auch die 
inhaltliche sowie strukturelle Einbindung 
der Sportjugend des LSB Niedersachsen 
als Interessenvertretung auch der jugendli-
chen Leistungssportler zu klären.

3.1 Duale Karriere – Die  
leistungssportliche Karriere

Die sportliche Karriere der Athletinnen und 
Athleten ist in erster Linie von Training und 
Wettkampf geprägt. Die Umsetzung eines 
zunehmend sportartspezifischen Trai-
ningsprozesses in Form des langfristigen 
Leistungsaufbaus (LLA) findet im Verein, 
an Landesleistungszentren, Landes- und 

Bundesstützpunkten oder auch im Rahmen 
von Kaderlehrgängen und Trainingslagern 
der Sportfachverbände statt. 
Am aktuellen Stand der Sportwissenschaft 
orientierte Rahmentrainingskonzepte und 
daraus abgeleitete individuelle Trainings-
umfänge und -intensitäten sichern die 
bestmögliche Leistungsentwicklung der 
Aktiven, entsprechende Förderstrukturen 
bieten ihnen hierfür den erforderlichen 
Rahmen (z. B. Vereinstraining, Stützpunkt- 
und/oder Kadertraining, Bereitstellung 
speziell qualifizierter Trainerinnen und 
Trainer und funktionelle Trainingsstätten).
Im Regelfall haben im LLA Bundes-, Lan-
des- und Vereinstrainerinnen und -trai-
ner bzw. je nach Standort auch eigenes 
Betreuungspersonal der Profivereine die 
gemeinsame Verantwortung für den Trai-
ningsprozess.

3.1.1 Talentsuche

Als Talentsuche im Sport werden nach wie 
vor alle Maßnahmen bezeichnet, mit denen 
eine hinreichend große Zahl von Kindern 
oder Jugendlichen gefunden werden sol-

Eltern, Lebenspartner

Sponsoren,
Funktionäre

Vereine/Verband
Sportstättenpersonal

Trainerinnen und  
Trainer

De-/Zentrales Serviceperso-
nal, Physiotherapie, 

Sportmedizin, 
Sportpsychologie, 

Ernährungsberatung, 
Laufbahnberatung (OSP, SFV, 

LFV, Verein)

Lehrkräfte,
Pädagogen

Athletin/
Athlet

Abb. 5: Personen im unmittelbaren und mittelbaren Umfeld der Athletinnen und Athleten
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len, die zur Aufnahme eines leistungsori-
entierten Trainings bereit sind und dafür 
Talent besitzen. Eine funktionierende 
Talentsuche ist die Grundlage für einen 
langfristigen Leistungsaufbau und damit 
für eine nachhaltige Leistungsentwicklung. 
Diese beginnt mit der allgemeinen Grund-
ausbildung (AGA), die auf den vorhande-
nen individuellen Voraussetzungen eines 
potentiellen sportlichen Talents aufbaut.
Die für alle Kinder bestehende Schulpflicht 
und die damit verbundenen schulorgani-
satorischen Rahmenbedingungen bieten 
die Möglichkeit einer regelmäßigen Beob-
achtung der motorischen Entwicklung von 
Kindern über einen längeren Zeitraum, die 

durch den Einsatz sportmotorischer Tests 
unterstützt und objektiviert werden kann.
Hier gilt es, in Niedersachsen zukünftig die 
Vorteile des sportartübergreifenden Sport-
unterrichtes für die Talentsuche zu nutzen. 
Ermöglicht wird dies durch die seit 2017 
geltende Kooperationsvereinbarung „Leis-
tungssportförderung und Schule“.  
Wesentliche Neuerung ist, dass schulex-
terne, qualifizierte und je nach Standort 
sportartübergreifend oder sportartspezi-
fisch sichtende Talentscouts an „Talent-
schulen des Sports“ (meist Grundschulen) 
im regulären Sportunterricht Talente 
suchen und sichten dürfen. Dadurch ist 
erstmalig eine regelmäßige, selektierende 

Beobachtung der motorischen Entwicklung 
von potentiellen Talenten über einen län-
geren Zeitraum möglich. Hierdurch wird 
die Prognosesicherheit der Talentauswahl 
im Gegensatz zu einer ausschließlichen An-
wendung von qualifizierten Testverfahren 
erhöht und der Gefahr einer tendenziellen 
Auswahl von Frühentwicklern vorgebeugt. 
Die im Nachwuchsleistungssportkonzept 
2020 des DOSB beschriebenen sportart-
übergreifenden Bewegungschecks (wie z. B.  
der Deutsche Motorik-Test 6-18) bieten 
eine Ergänzung zur Beurteilung der moto-
rischen Begabung durch die Talentscouts 5 
und sollten deshalb möglichst parallel zum 
Einsatz kommen.

Partner im EdS-System Hannover:

Abb. 6: Elemente, Instrumente und Institutionen für die Duale Karriere von Leistungssport und (Aus-)Bildung.

5  Zu Aufgaben, Quali�zierung und Finanzierung der Talentscouts siehe Kooperationsvereinbarung „Leistungssportförderung und Schule“
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In Niedersachsen als Flächenland besteht 
eine große Herausforderung darin, eine 
sportartübergreifende Talentsuche durch-
zuführen. Sie hat in größeren Städten bzw.  
Regionen ihren Schwerpunkt, da dort um-
fassende Sportarten-Angebote existieren  
und somit eine größere Auswahl an Einstiegs-
optionen in ein leistungssportliches Trai-
ning entsprechend des sportlichen Talents 
und der Neigung. Parallel dazu können 
bzw. müssen im ländlichen Raum mit einer 
meist geringeren Sportarten-Vielfalt auch 
sportartspezifisch Talente gesucht werden. 
Die Talentsuche wird sich auf Standorte 
in Niedersachsen konzentrieren müssen, 
die passende Anschlussstrukturen – in ers-
ter Linie leistungssportlich ausgerichtete 
Sportvereine, die sich um die sportliche 
Ausbildung der Talente kümmern – aufwei-
sen und bereitstellen.
Die traditionelle Talentsuche in den Sport-
vereinen wird darüber hinaus auch wei-
terhin eine wichtige Rolle bei der Findung 
von motorisch begabten Kindern und deren 
Überführung in eine gezielte Talentförde-
rung spielen, im Idealfall in Verbindung 
mit TdS bzw. für Sportarten mit einem sehr 
niedrigen Einstiegsalter auch mit Kinder-
gärten oder Kindertagesstätten. Jedoch ist 
hier zukünftig eine bessere Abstimmung 
mit den Sichtungskonzepten der Sportfach-
verbände zu gewährleisten.

3.1.2 Langfristiger Leistungsaufbau

Wenn Kinder als Talente erkannt werden 
und sich nach einem ersten Einstieg in 
die allgemeine Grundausbildung (AGA) 
gemeinsam mit ihren Eltern für eine leis-
tungssportliche Karriere entscheiden, 
durchlaufen sie als Nachwuchsleistungs-
sportler Ausbildungs- bzw. Trainingsetap-
pen, die unabhängig von der Sportart als 
Grundlagentraining (GLT), Aufbautrai-
ning (ABT) und Anschlusstraining (AST) 
bezeichnet werden. Im Idealfall mündet 
die leistungssportliche Karriere des Nach-
wuchsleistungssportlers im Hochleistungs-
training (HLT) der Hauptwettkampfklassen 
als Spitzensportler. Das am langfristigen 
Leistungaufbau (LLA) orientierte und 
zunehmend sportartspezifische Training 
bildet die Kernaufgabe im sportlichen Aus-
bildungsprozess der Nachwuchssportlerin-
nen und -sportler und ist in seinem Verlauf 
von steigenden Umfängen und Intensitäten 
und damit einhergehenden steigenden 

Belastungen gekennzeichnet. Im optimalen 
Fall wird der mehrjährige Trainingsprozess 
durch die Rahmentrainingskonzeptionen 
und -pläne der SFV bestimmt und führt ide-
alerweise bis zum internationalen Höchst-
leistungsniveau. 
Ähnlich dem Konzept des LLA findet im 
internationalen Raum das Konzept des 
Long-Term-Athlete-Development (LTAD) 
Anwendung und unterscheidet vier Aus-
bildungsstufen, denen sich durchaus die 
Abschnitte des LLA zuordnen lassen (siehe 
Tab. 2). Es macht jedoch deutlich, dass 
wir für den Nachwuchsleistungssport in 
Deutschland und somit auch in Niedersach-
sen neue Zugangs-, Vermittlungs- und Ent-
wicklungsansätze finden müssen, um auch 
weiterhin international anschlussfähig und 
zeitgemäß zu sein. So müssen die zu erzie-
lenden Kompetenzen der Athletinnen und 
Athleten stärker als bisher beachtet werden.
In Orientierung am jeweiligen Ausbil-
dungsabschnitt sind die entsprechenden 
Wettkamp�ormate in den einzelnen 
Sportarten altersgemäß zu wählen. Diese 
sollen bei den Kindern und Jugendlichen 
ei-nerseits die Motivation zum gegenseiti-
gen Vergleich auslösen oder verstärken, im 
Wesentlichen aber für altersadäquate Trai-
ningsinhalte sorgen, um dem vorzeitigen 
Einsatz von Trainingsmitteln und -metho-
den späterer Entwicklungsabschnitte  
vorzubeugen. 
In den späteren Trainingsetappen des 
Anschluss-, insbesondere aber des Hoch-
leistungstrainings ist das Training durch 
deutlich steigende Leistunganforderungen 
und das Erreichen des maximalen Erfolges 

bei Wettkamp�ormaten der internatio-
nalen Sportfachverbände bestimmt. Die 
Festlegung der Wettkampfinhalte und der 
dazugehörigen Meisterschaftsprogramme 
obliegt den internationalen und nationalen 
Sportfachverbänden. Für Nachwuchsmeis-
terschaften auf Landesebene können dies 
auch die LFV sein.

3.1.3 Quereinstieg und  
Talent-Transfer

Ergänzend zum idealtypischen Entwick-
lungsverlauf muss auch ein späterer 
(Quer-)Einstieg in eine Sportart genauso 
wie die Möglichkeit zum Talent-Transfer in 
eine andere Sportart oder Disziplin berück-
sichtigt und ermöglicht werden.
Sofern inhaltlich angezeigt und organisa-
torisch möglich, wirken insbesondere Trai-
nerinnen und Trainer im Leistungssport auf 
die Koordinierung dieses Talent-Transfers 
hin und initiieren auf dieser Basis rechtzeitig 
mögliche Übergänge von Talenten in andere 
Sportarten. Hierfür ist es dringend notwen-
dig, dass in den LFV über die fachspezifische 
Sichtweise hinaus ein Bewusstsein für 
das Gesamtsystem Leistungssport und die 
eigene Verantwortung dafür entwickelt 
wird. Dazu ist das Thema Talent-Transfer 
einerseits in der Trainerausbildung der 
Sportfachverbände aufzugreifen, anderer-
seits muss ein Anrkennungssystem für „ab-
gebende“ Sportarten bereitgestellt werden. 
So sind bspw. Möglichkeiten eines gestuftes 
Bonussystems mit einem Grundbetrag für 
den realisierten Transfer und einer Bonus-

Tab. 2: Die Ausbildungsstufen des Long-Term-Athlete-Development-Model für Sportarten mit einer frühen 

und späten Spezialisierung (Seidel & Voigt, 2017 - nach Balyi, Way & Higgs, 2013).
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zahlung für zu definierende Erfolge in der 
neuen Sportart zu prüfen und umzusetzen. 
Die für ein solches oder andere Anreizsys-
teme notwendige systematische Erfassung 
und Verfolgung eines Talents und seines 
Transfers ist nur im Rahmen von Kader-
strukturen möglich. Eine Bonzuszahlung für 
einen erfolgreichen Transfer von einer zur 
anderen Sportart kann dabei nur bei Nach-
weis einer einvernehmlichen Kommunika-
tion zwischen den beteiligten LFV erfolgen.

3.1.4 Organisation und Strukturen 
für die Umsetzung des LLA

Zwischen den Sportarten bestehen erhebliche 
Unterschiede sowohl bei den spezifischen 
Anforderungsprofilen (z. B. Einstiegs-/
Höchstleistungsalter), als auch bzgl. der 
landesweiten Fördermöglichkeiten für die 
Athletinnen und Athleten. Daraus ergibt 
sich, dass Leistungssportförderung in Nie-
dersachsen, wie in den nachfolgenden Ab-
schnitten beschrieben, sowohl dezentral als 
auch zentral organisiert ist.

Kadersystematik auf Bundes-  
und Landesebene
Über eine di�erenzierte Kadersystematik 

bieten die SFV und LFV den aussichtsreich-
sten Talenten eine gezielte Förderung. Der 
Zugang zu dieser Förderung erfolgt durch 
die Erfüllung von durch die SFV definierten 
Kaderkriterien. 
Die Kaderförderung in Niedersachsen ori-
entiert sich an der alters- und leistungsab-
hängigen Kaderstruktur der SFV, die einen 
gezielten Leistungsaufbau zum Ziel hat. 
Aufgrund des unterschiedlichen Höchst-
leistungsalters in den verschiedenen Sport-
arten ist die Altersstruktur von Bundes- und 
Landeskadern jeweils spezifisch festgelegt. 
Dazu ergänzend ist eine perspektivische 
Einschätzung von besonders förderungs-
würdigen Kaderaktiven, die durch die 
schriftliche Erfassung von leistungs- und 
erfolgsbestimmenden Attributen begrün-
det wird, vorzunehmen. Hierdurch wird 
die Steigerung der E�ektivität der Kader-
förderung erzielt und nicht zuletzt auch die 
verbandsinterne Diskussion um die Aus-
wahl der aussichtsreichsten Sportlerinen 
und Sportler erleichtert und nachvollzieh-
barer gestaltet.  

Im Zuge der Leistungssportreform wurde 
die Kadersystematik für die SFV neu geord-
net und zugleich die Anzahl der Bundeska-
der in den einzelnen Sportarten reduziert. 

Die perspektivreichsten Athletinnen und 
Athleten werden als Olympiakader (OK) in 
der Verantwortung der SFV gezielt auf die 
nächsten Olympischen / Paralympischen 
Spiele vorbereitet (4-Jahres-Perspektive). 
Die leistungsstärksten Nachwuchsathletin-
nen und -athleten werden in den Perspektiv-
kader (PK) berufen. Sie werden, ebenfalls in 
der Verantwortung der SFV, gezielt für die 
übernächsten (im Einzelfall für die nächs-
ten) Olympischen / Paralympischen Spiele 
aufgebaut (8-Jahres-Perspektive). In den 
Zweikampf- und Spielsportarten werden 
u.a. aufgrund ihrer Bedeutung als Trainings-
partner für die OK ausgewählte Athletinnen 
und Athleten in einen Ergänzungskader 
(EK) berufen. In den Mannschaftssportarten 
werden darüber hinaus Nationalmannschaf-
ten ohne Aussicht auf eine Olympiateilnahme 
in den kommenden acht Jahren als Team-
sportkader (TK) berufen.
Im Übergangsbereich vom Nachwuchs- in 
den Spitzenbereich werden durch die SFV 
Nachwuchskader (NK) als Bundeskader 
(NK 1) und als ausgewählte Landeskader 
(NK 2) berufen.
Landeskader (LK) sind durch die LFV nach 
entsprechenden Kaderkriterien berufene 
Nachwuchsathleten, deren Förderung zeit-
lich mit der international geltenden  

Abb. 7: Kadersystematik des DOSB ab 2018 und des LSB ab 2019/2020(inks) und die bisherige Zuordnung bzw. paralympischen Kadersystematik (rechts).
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Jugend-Altersgrenze der jeweiligen Sport-
art endet. Der LK bildet im DOSB-Kadersys-
tem die unterste Kategorie der Kaderförde-
rung (siehe Abb. 7). 
Um auf Landesebene auch zukünftig ent-
sprechende Leistungsdi�erenzierungen  
vornehmen zu können, werden die nieder-
sächsischen Landeskader in Landeskader-
Fortgeschrittene (LK-F) und in Landes-
kader-Einsteiger (LK-E) unterschieden. 
Zusätzlich können Sportlerinnen und 
Sportler, die die Jugend-Altersgrenze über-
schritten haben und noch keinen OK-, EK- 
oder PK-Status erreicht haben, jedoch eine 
durch den SVF attestierte, realistische Bun-
deskaderperspektive innerhalb der nächs-
ten 1-2 Jahre haben, für diese Zeit in den 
Landeskader-Übergang (LK-Ü) aufgenom-
men werden. Dieser Status gilt in erster Li-
nie für Spätentwickler bzw. Quereinsteiger 
aber auch für Athletinnen und Athleten, die 
den Bundeskaderstatus verletzungsbedingt 
verloren haben.

Sportvereine
Wie in Kapitel 2.5 zur Rolle von Sportver-
einen ausgeführt, bieten diese im Regelfall 
die Basisstruktur zum Einstieg in den  
organisierten leistungssportlichen Trainings- 
und Wettkampfbetrieb. In etlichen Sport-
arten behalten die Sportvereine über den 
gesamten Karriereverlauf von Kader-sport-
lern eine wichtige Verantwortung sowohl 
für die Umsetzung der sportlichen Ausbil-
dung im Trainingsprozess als auch für die 
organisatorischen Rahmenbedingungen.

Stützpunktsystem
Die Förderung durch die LFV an den 
Landesleistungszentren (LLZ) und Lan-
desstützpunkten (LStP) und/oder an den 
Bundesstützpunkten durch die SFV setzt 
zu einem sportartspezifisch unterschied-
lichen Zeitpunkt des Karriereverlaufs ein 
und ergänzt die sportliche Ausbildung in 
den Vereinen oder ersetzt diese. Dabei ist 
eine enge Verzahnung von Verbands-, und 
Vereinstraining durch eine Regelkommu-
nikation zwischen Bundes-, Landes- und 
Vereinstrainern bzw. den persönlichen 
Trainern oder Trainern privater Anbieter 
oder Akademien für eine erfolgreiche Ent-
wicklung unabdingbar.

Landesstützpunkte und  
Landesleistungszentren
LStP sind durch den LSB anerkannte Ein-
richtungen der LFV zur Durchführung von 

vereinsübergreifendem, regionalem und/
oder landesweitem Kadertraining. Voraus-
setzung für die Anerkennung sind leis-
tungssportadäquate Sport- und Trainings-
anlagen, qualifizierte Trainerinnen und 
Trainer (mind. DOSB-Trainer B-Lizenz) 
und eine der Spezifik der Sportart entspre-
chende Anzahl von Kaderathletinnen und 
-athleten. LStP können bei Leistungssport 
tragenden Vereinen angesiedelt sein bzw. 
arbeiten eng mit diesen zusammen. Idea-
lerweise geschieht dies in Kooperation mit 
Partnerschulen des Leistungssports und/
oder zukünftig auch mit Talentschulen des 
Sports. Die finanzielle Unterstützung der 
LStP durch den LSB wird durch die Sport-
förderrichtlinien geregelt.
Zur Sicherstellung eines Qualitätsmange-
ments an den LStP sind die LFV aufgefor-
dert, Bewertungsverfahren zu entwickeln, 
aus denen entsprechende verbandsinterne 
Förderkonsequenzen abgeleitet werden (z. 
B. Stützpunkt-Check des Landeschwimm-
verbandes Niedersachsen). Gleichzeitig 
sind die Ergebnisse dieser Bewertung den 
Anträgen auf Anerkennung eines LStP dem 
LSB kenntlich zu machen.
Für LLZ gelten die gleichen Beschreibun-
gen und Voraussetzungen wie für die 
LStP. Sie heben sich von diesen durch den 
Einsatz von professionellen Trainerinnen 
und Trainern in leitender Funktion (mind. 
DOSB-Trainer A-Lizenz), sowie durch eine 
leistungssportlich ausgerichtete medizini-
sche und physiotherapeutische Betreuung 
aus.

Bundesstützpunkte
Im Zuge der Leistungssportreform wurde 
die Anzahl der Bundesstützpunkte (BSP) 
reduziert. Zukünftig werden BSP ohne 
Di�erenzierung zwischen Nachwuchs- 
oder Spitzenbereich durch den DOSB und 
abschließend durch das BMI auf Basis der 
Strukturpläne der SFV anerkannt. 
An den BSP werden die Bundeskader 
sportart- oder disziplinspezifisch in Trai-
ningsgruppen zusammengeführt. Für das 
Training am BSP soll eine optimale leistungs- 
sportliche Infrastruktur bereitgestellt 
werden. Diese besteht aus internationalen 
Ansprüchen genügenden Trainingsstät-
ten, der Unterstützung und Begleitung 
durch den OSP mit seinen Servicebe-
reichen (siehe nächster Abschnitt) und 
durch hochqualifizierte Trainerinnen und 
Trainer. Zukünftig ist bei den für den BSP 
tätigen Trainern – unabhängig von ihrem 

Anstellungsverhältnis – die Ausübung der 
fachlichen Steuerung und Koordinierung 
(„Leitlinienkompetenz“) durch den SFV 
sicherzustellen und der Dienstort am je-
weiligen BSP festzuschreiben. Hier sind 
die SFV, LFV und der LSB aufgefordert, 
zusammen entsprechende Regelungen zu 
vereinbaren.
Ein Großteil der BSP-Trainingsstätten in 
Niedersachsen ist im Sportpark Hannover 
angesiedelt. Kernstück ist das von der 
Landeshauptstadt Hannover betriebene 
Sportleistungszentrum (SLZ) mit den 
Haupttrainingsstätten für die aktuellen 
BSP-Sportarten Judo, Wasserball, Turnen, 
Leichtathletik und Boxen. Ergänzt wird 
dies durch die LStP/LLZ dieser Sportar-
ten sowie für Schwimmen, Triathlon und 
Rugby. Darüber hinaus befinden sich für 
alle diese Sportarten und alle weiteren 
BSP-/ LStP-Sportarten wie Rudern, Tisch-
tennis, Tennis die übergreifenden Funkti-
onsstätten (v. a. die Krafttrainingsräume) 
sowie sämtliche Diagnose- und Behand-
lungsbereiche der einzelnen Serviceberei-
che des OSP Niedersachsen einschließlich 
des Sportmedizinischen Zentrums.
Dazu kommen die beiden Sporthallen 
der Akademie des Sports des LSB und die 
Leichtathletikanlagen des Erika-Fisch-
Stadions. Ebenfalls in Hannover befinden 
sich die BSP Rudern (Wassersportzentrum 
Hannover-Limmer) und Sportschießen 
(Schießsportanlage in Hannover-Wülfel).

Olympiastützpunkt Niedersachsen
Der Olympiastützpunkt Niedersachsen 
(OSP) ist in erster Linie ein Kompetenzzen-
trum für die Unterstützung und Beratung 
der Bundeskader (OK, PK, NK1) und scha�t 
optimale Bedingungen für deren bestmög-
liche Entwicklung. Ziel der Arbeit aller 
OSP-Servicebereiche ist es, die Athleten 
und deren Trainer dabei zu unterstützen, 
das individuelle Leistungsmaximum auf 
den Punkt genau abrufen zu können (siehe 
Abb. 8). Der OSP unterstützt neben den 
Bundeskadern auch die Nachwuchsleis-
tungssportler des LOTTO Sportinternates 
im Verbundsystem des EdS (siehe Kapitel 
2.3.3).

Der LSB unterhält in Kooperation mit dem 
Klinikum Region Hannover und der Medi-
zinische Hochschule Hannover das Sport-
medizinische Zentrum Hannover (SMZ), 
das insbesondere die OSP-Servicebereiche 
Sportmedizin und Sportphysiotherapie 
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abdeckt. Das direkt an der Haupttrainings-
stätte vieler BSP gelegene SMZ ist ein DOSB- 
anerkanntes Untersuchungszentrum für 
die sportmedizinischen Grunduntersu-
chungen und bietet darüber hinaus dem 
Leistungssport in Zusammenarbeit mit dem 
OSP-Servicebereich Trainngswissenschaft 
eine optimale Diagnostik, Behandlung, 
Regeneration und Rehabilitation. Dadurch 
stehen den dem OSP zugeordneten Bundes- 
kadern sowie den Internatssportlerinnen 
und -sportlern u. a tägliche Sportlersprech-
stunden ebenso wie physiotherapeutische 
Behandlungszeiten zur Verfügung.

Darüber hinaus werden durch das SMZ pro 
Jahr für ca. 1000 Landeskader Sporttaug-
lichkeitsuntersuchungen durchgeführt. 
Dafür weist der LSB den LFV eine Untersu-
chungsquote zu und übernimmt die anfal-
lenden Kosten.

3.2 Duale Karriere – Die Bildungs- 
und Berufskarriere

„Wer das Ziel Weltspitze im Leistungssport 
ausgibt oder verfolgt, muss als Sportsystem 
oder Einzelsportler einen Aufwand für der-
artige Leistungen einplanen, der sich am 
Aufwand der aktuell Weltbesten orientiert. 
Dies betri�t nicht nur den Hochleistungsbe-
reich, sondern ebenso alle Altersklassen auf 
dem Weg dorthin“ (Baumgarten, 2018).
Der hierfür notwendige zeitliche Aufwand 
bedingt, dass in den meisten Fälle eine un-
eingeschränkte Schulausbildung oder ein 
reibungsloser Studienablauf bzw. eine übli-
che Berufsausbildung nicht möglich ist. 
Gerade deswegen muss eine angemessene 

Förderung auch im Bildungsbereich ge-
währleistet sein, das heißt, dass trotz der 
Bereitschaft zur Leistunssportkarriere eine 
potenzialgerechte (Berufs-)Ausbildung 
ermöglicht werden muss, die den Akti-
ven nach dem Karriereende eine gleiche 
Chance auf dem Arbeitsmarkt erö�net. Ge-
nauso sollte es möglich sein, unter Berück-
sichtgung der Anforderungen der Sportart, 
schon während der sportlichen Karriere 
einen beruflichen Einstieg zu scha�en.
Die nachfolgenden Institutionen unterstüt-
zen den Bildungs- bzw. Ausbildungs- und 
Berufsstrang der dualen Karriere in Nieder-
sachsen.

3.2.1 Schulen im Verbundsystem 
Leistungssport – Schule

Talentschulen des Sports
Ab dem Schuljahr 2019/2020 können sich 
Schulen für das Zertifikat „Talentschule 
des Sports“ (TdS) bewerben. Die TdS sind 

vorwiegend Grund-, in Ausnahmefällen 
weiterführende Schulen, die sich zum Leis-
tungssport bekennen. An den TdS wird die 
Bereitschaft zur Sichtung und Förderung 
motorisch begabter Schülerinnen und 
Schüler und die Zusammenarbeit mit dem 
organisierten Sport, u. a. auch mit schulex-
ternen Talentscouts, vorausgesetzt und im 
Schulprogramm bzw. Schulcurriculum ver-
ankert. Dabei findet eine breite Beteiligung 
der Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte 
sowie Eltern statt. Ausführliche Informatio-
nen finden sich in den Duchführungsbe-
stimmungen zur Kooperationsvereinbarung 
„Leistungssportförderung und Schule“. 

Partnerschulen des Leistungssports
Die Partnerschulen des Leistungssport 
(PdL) ermöglichen bereits seit 2003 Kader-
sportlerinnen und -sportlern vor allem 
durch Maßnahmen zur zeitlichen Entlas-
tung, den Leistungssport und Schule mit-
einander zu verbinden. Die Förderung des 
Leistungssports wird im Schulprogramm 
verankert. Die aktuell 14 PdL kooperieren 
mit den LFV der anerkannten Schwerpunkt- 
sportarten. Die Lehrkräfte an den PdL un-
terstützen die schulische und sportliche 
Entwicklung der Sportlerinnen und Sport-
ler. Für die persönliche Betreuung und Be-
ratung stehen Sportkoordinatorinnen und 
Sportkoordinatoren zur Verfügung. Spezi-
elle Förderelemente der PdL sind u.a.:
- Scha�ung von Zeitfenstern für Frühtrai-

ning,
- Unterrichtsbefreiung für Lehrgänge und 

Wettkämpfe, 
- Gezielter Nachführunterricht,
- Schulzeitstreckung,
- Anpassung von Klausurterminen an den 

Trainings- und Wettkampfkalender.

Abb. 8: Hauptaufgaben des OSP Niedersachsen im Überblick.
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Entwicklungspotential besteht hierbei 
insbesondere in einer noch engeren Zu-
sammenarbeit zwischen den PdL und den 
beteiligten LFV. Die Zielsetzung ist, das 
deutlich mehr Sportlerinnen und Sportler 
aus den PdL einen NK1- bzw. NK2-Status 
erhalten. 

Eliteschule des Sports bzw. Verbundsys-
tem aus Sport, Schule und Internat
„Eine Eliteschule des Sports ist eine Bildungs- 
und Fördereinrichtung, die im kooperati-
ven Verbund von Leistungssport, Schule 
und Wohnen Bedingungen gewährleistet, 
damit talentierte Nachwuchsathletinnen 
und -athleten sich auf künftige Spitzenleis-
tungen im Sport bei voller Wahrung ihrer 
schulischen Bildungschancen vorbereiten 
können. Die Anforderungen des Trainings- 
und Wettkampfsystems sind wesentliche 
Stellgröße für die strukturellorganisato-
rischen Rahmenbedingungen einer Elite-
schule des Sports und für die Abläufe an 
den Schulen und Internaten, ohne dass 
dabei der spezifische und eigenständig 
zu lösende Bildungsauftrag der Schulen 
vernachlässigt wird“ (DOSB, 2013, Nach-
wuchsleistungssportkonzept 2020).

Die Motivation von Nachwuchsathletinnen 
und -athleten für einen Einstieg in das Ver-
bundsystem in Hannover erwächst aus deren 
Erwartungshaltung, ihre eigene sportliche 
Erfolgswahrscheinlichkeit deutlich zu er-
höhen. Diese liegt zuerst in den optimalen 
Trainingsbedingungen nebst leistungssport-
licher Infrastruktur begründet. Dazu bietet 
die räumlich unmittelbare Wohnsituation 
und pädagogische Betreuung im Sportinter-
nat sowie die Einbindung sportlicher Not-
wendigkeiten in die schulischen Abläufe bei 
gleichzeitiger Sicherstellung eines hohen 

Ausbildungsniveaus an den beiden EdS 
Humboldt-Schule Hannover, Carf Friedrich 
Gauss-Schule Hemmingen optimale Voraus-
setzungen für eine Spitzensportkarriere. Die 
Bedingungen v. a. für die Sportkoordinato-
ren müssen zukünftig den realen Anforde-
rungen an diese Funktionen und Aufgaben 
besser angepasst werden.

3.2.2 Partnerhochschulen  
des Spitzensports

Seit 2004 besteht eine Kooperation mit den 
23 Universitäten und Fachhochschulen der 
Landeshochschulkonferenz in Niedersach-
sen. Diese Partnerhochschulen des Spitzen-
sports sollen es Spitzensportlerinnen und 
-sportlern ermöglichen, das Studium mit 
den Belangen des Spitzensports zu verein-
baren. 
Zukünftig müssen die über den Allgemei-
nen Deutschen Hochschulsportverband 
getro�enen Vereinbarungen soweit zur 
Anwendung kommen, dass für die betrof-
fenenen Athletinnen und Athleten eine 
verbindliche Planung ihrer leistungssport-
lichen Verpflichtungen (z. B. Wettkämpfe, 
Trainingslager etc.) durch entsprechende 
Rahmenbdingungen ermöglicht wird. Ak-
tuell verfügt die Kooperation über keine 
Rechtsverbindlichkeit.

3.2.3 Partnerunternehmen  
des Leistungssports 

Um eine potenzialgerechte (Berufs-)Aus-
bildung zu ermöglichen, bestehen Koope-
rationen mit sporta�nen Unternehmen, 
die den Sportlerinnen und Sportlern schon 
während der sportlichen Karriere Ausbil-

dungs- und auch Beschäftigungsmöglich-
keiten bieten. Hier besteht die Herausfor-
derung darin, dieses Netzwerk weiter 
auszubauen und bei den Unternehmen 
die Bereitschaft zu erhöhen, eine auf die 
spezifischen Belange der Leistungssportler 
abgestimmte berufliche Ausbildung zu 
ermöglichen, die über die gängigen Ausbil-
dungskonzepte hinaus gehen.
Die Erarbeitung und Bereitstellung einer 
onlinegestützten Übersicht über bereits 
tätige Partnerunternehmen für den Leis-
tungssport in Niedersachsen stellt eine hilf-
reiche Basis zur frühzeitigen Information 
und Orientierung von Leistungsportlern dar.

3.2.4 Landespolizei

Die Polizeiakademie Niedersachsen bietet 
jungen Spitzensportlerinnen und -sportlern 
die Möglichkeit, einen Bachelorstudien-
gang mit den hohen zeitlichen Anforde-
rungen des Trainings- und Wettkampfbe-
triebes in Einklang zu bringen. Seit 2007 
ist es in Niedersachsen möglich, dass 
Spitzensportlerinnen und Spitzensportler 
die Ausbildung zum Polizeikommissar oder 
zur Polizeikommissarin mit der sportlichen 
Karriere vereinbaren können.
Das dreijährige Bachelorstudium für den 
gehobenen Dienst wird für diese Sportler-
gruppe mit Hilfe eines individualisierten 
Curriculums auf fünf Jahre verlängert. So 
bleibt genügend Zeit für die notwendigen 
Trainingseinheiten und Trainingslager  
sowie Wettkämpfe.
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen 
einem Bundeskader angehören und die 
Einstellungsvoraussetzungen für eine Aus-
bildung bei der Polizei erfüllen. Nach der 
fünfjährigen Ausbildung ist es dann möglich 

Lageplan des LOTTO Sportinternates (1) und der EdS (7,8).
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bei einer entsprechenden sportlichen Qua-
lität den sich anschließenden Polizeidienst 
mit einer entsprechenden Freistellung unter 
Beibehaltung der Bezüge auszuüben.
Im September 2018 befinden sich 20 Sport-
lerinnen und Sportler in der gestreckten 
Ausbildung. Sieben Sportlerinnen und 
Sportler versehen ihren Dienst bereits in 
den Dienststellen mit den entsprechenden 
Freistellungen für das tägliche Training 
sowie Wettkämpfe und Trainingslager. 
Der eigens dafür gescha�ene Beirat tri�t 
sich jährlich, um strukturelle Dinge auf den 
Weg zu bringen.

3.2.5 Vereine als Mittler

Nicht selten entstehen berufliche Perspek-
tiven im Rahmen der Vereinszugehörigkei-
ten der Aktiven. Dies ist durch Anstellungs-
verhältnisse direkt im Verein, in Betrieben 
von Vereinsmitgliedern oder durch Emp-
fehlungen durch Vereinsmitglieder mög-
lich. Diese Möglichkeiten sind zukünftig 
durch lokale oder regionale Netzwerke von 
Förderern besser zu nutzen.

3.2.6 Nachkarriereförderung

Die Laufbahnberater (LBB) des OSP bera-
ten bereits im Vorfeld bzw. unmittelbar 
beim Einstieg in den Spitzensport die (zu-
künftigen) Kaderathletinnen und -athleten. 
Sie sind für alle Bundeskader die zentralen 
Ansprechpartner für die Duale Karriere 
und das Umfeldmanagement. Idealerweise 
erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den 

Ansprechpartnern für die Duale Karriere 
der SFV aber auch mit den Partnern der 
LFV. Zudem ist eine aktive Zusammenar-
beit der Kaderathletinnen und -athleten 
in Bezug auf berufliche Optionen für ihre 
Zeit nach der leistungssportlichen Karriere 
ratsam. 
Ziel ist es, Möglichkeiten für Ausbildungs- 
oder Arbeitsplatzmodelle parallel und/
oder nach der sportlichen Karriere aufzu-
zeigen. Eine finanzielle Unterstützung ist 
während einer Berufsausbildung nach der 
leistungssportlichen Karriere im Rahmen 
der Individualförderung „Team Nieder-
sachsen“ des LSB (siehe Kapitel 3.4.6) 
möglich. Dies gilt unabhängig vom Stand-
ort für alle niedersächsischen Bundeskade-
rathletinnen und -athleten.

3.3 Leistungssportpersonal

Um die internationale Leistungsentwick-
lung im Spitzensport mitzugehen, bedarf es 
neben einem zunehmenden Zeitaufwand 
auch einer ständigen Aktualisierung des 
sportartfachlichen und -überfachlichen 
Knowhows. Diese Anforderungen können 
bis auf wenige Einzelfälle nur durch pro-
fessionelles Leistungssportpersonal erfüllt 
werden. Aufgrund der Nähe zu den Athle-
tinnen und Athleten sind dabei an erster 
Stelle die verantwortlichen Trainerinnen 
und Trainer zu nennen, die von weiterem 
Leistungssportpersonal (z. B. Leistungs-
sportreferentinnen und -referenten, OSP-
Servicepersonal) unterstützt werden.
Unabhängig davon ist die niedersächsi- 
sche Vereins- und Verbandsstruktur auch  

weiterhin auf die Qualität und das Engage-
ment nebenberuflich tätiger Trainerinnen 
und Trainer angewiesen. Hierfür ausrei-
chend engagierte Menschen zu finden, an  
die Vereine und Verbände zu binden und 
sie zu qualifizieren, stellt eine große Her-
ausforderung dar. Hierfür sind Lösungen 
zu finden, die ein Engagement ausreichend  
honorieren. Gleiches gilt auch für das  
weitere Leistungssportpersonal bzw. die  
ehrenamtlichen Funktionsträger in den  
Vereinen und Verbänden. Für den Leis- 
tungssport in Niedersachsen ist es not-
wendig, ein Berufsbild für das Leistungs-
sportpersonal in Niedersachsen, und ins-
besondere eine Arbeitszeitordnung für die 
Trainerinnen und Trainer zu erarbeiten.

3.3.1 Trainerinnen und Trainer

„Trainerinnen und Trainer tragen auf allen 
Ebenen im Verein und im Verband maß-
geblich zur Entwicklung der Sportlerinnen 
und Sportler bei.“ (Berufstrainer im Sport, 
DOSB 2018). 
Ihr Aufgabenprofil erstreckt sich von der Ge-
samtplanung und Durchführung des sport-
lichen Trainingsprozesses über die kurz-, 
mittel und langfristige Wettkampfplanung, 
steuerung und -betreuung bis hin zur Per-
sönlichskeitsentwicklung der Aktiven z. B. in 
der Rolle als (engste) Vertrauensperson. Dies 
geschieht in Verbindung mit der generellen 
Zielstellung einer am langfristigen Leistungs-
aufbau orientierten, größtmöglichen Leis-
tungserbringung im Höchstleistungsalter. 
Grundsätzliche Hinweise zur Beschreibung 
des Berufsfeldes, zu den Tätigkeitsfeldern 

Mitarbeiter der Abteilung Leistungssport.
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und Aufgabenbeschreibungen, den ge-
forderten Kentnissen und Kompetenzen, 
der Ausbildungs- bzw. Berufsqualifikation 
sowie der Anstellungsgrundlagen liefert 
die Verö�entlichung „ Berufstrainer/-in 
im Sport - ein Berufsbild für Trainerinnen 
und Trainer im Sport in Deutschland“ des 
DOSB, der Trainerakdemie Köln und des 
Verbandes Deutscher Tischtennistrainer.

Mit Blick auf die in Punkt 1.2 benannte 
sportliche Ausgangssituation muss die 
Funktion und Wirkungsweise der aktuell 
beim LSB und den LFV angestellten Landes-
trainerinnen und Landestrainer verändert 
werden. Die Verankerung eines definierten 
Leistungsbezugs in den Trainerverträgen 
und damit verbunden die Scha�ung eines 
Anerkennungssystems muss zwingend an-
gegangen werden. 
In Niedersachsen tragen fast ausschließlich 
die insgesamt 58 Landestrainerinnen und 
Landestrainer die Verantwortung für die 
Umsetzung der SFV-Rahmentrainings-
konzeptionen vom Nachwuchs- bis zum 
Spitzenbereich, da  mit Ausnahme des BSP 
Tennis keine hauptberuflichen Bundestrai-
ner durch die SFV an den BSP eingesetzt 
sind. Daraus folgt, dass die originäre Auf-
gabe der Landestrainerinnen und Landes-
trainer, die Entwicklung der Landeskader, 
in einigen Sportarten vernachlässigt wird. 
Durch die Installierung von Leistungssport-
personal des Bundes (BSP-/OSP-Trainer, 
BSP-Leiter) ist darauf hinzuwirken, dass 
Landestrainerinnen und -trainer künftig 
ausschließlich für Landesaufgaben einge-
setzt werden.

3.3.2 BSP-Personal

Für ein Umfeld- und Ressourcenmanage-
ment des Leistungssport- bzw. Trainings-
prozesses muss zukünftig Personal in 
unterschiedlicher Funktion bereit gestellt 
werden. Gemäß den Empfehlungen für 
eine moderne Führungsstruktur der SFV im 
Rahmen der Neustrukturierung des Leis-
tungssports und der Spitzensportförderung 
stellen professionelle BSP-Leiterinnen und 
-Leiter die durchgängige Leitlinienkompe-
tenz über die BSP bis zu den Landestrai-
nerinnen und -trainern sicher. Dazu muss 
über Delegationsvereinbarungen zwischen 
den Anstellungsträgern und dem SFV die 
Übertragung der Fachaufsicht gegenüber 
den Landestrainerinnen und Landestrainern 

auf den SFV – unter besonderer Berück-
sichtigung der Landesaufgaben – geregelt 
werden. Der Bedarf an solchen BSP-Leitern 
muss durch die betro�enen LFV und den 
LSB gegenüber dem DOSB und den SFV 
deutlich aktiver und mit Nachdruck einge-
fordert werden.

3.3.3 Leistungssportreferenten  
der LFV

Um auch in den LFV der Schwerpunkt- und 
Perspektivsportarten eine professionellere 
Steuerung und Umsetzung der Prozesse im 
Leistungssport gewährleisten zu können, 
müssen die LFV hauptberufliches Leistungs- 
sportpersonal bereitstellen können. Solche 
Leistungssportreferentinnen und -referen-
ten sind insbesondere für konzeptionelle 
(LFV-Strukturpläne, regionale Zielverein-
barungen) und organisatorische Aufgaben 
verantwortlich und entlasten damit die 
Trainerinnen und Trainer, aber auch das 
Ehrenamt in den LFV. Leistungssportrefe-
rentinnen und -referenten leiten und ent-
scheiden bzw. verantworten das operative 
Geschäft im Leistungssport.

3.3.4 Fachpersonal im und für den 
Leistungssport

Neben den unmittelbar in der Organisation 
und Durchführung des Trainings- und 
Wettkampfprozesses Tätigen ist es für den 
Leistungssport in Niedersachsen unerläss-
lich, ausreichend weiteres Fachpersonal 
und Experten bereitzustellen, die inbeson-
dere den Athletinnen und Athleten sowie 
den Trainerinnen und Trainern beratend 
und unterstützend zur Seite stehen.

Experten für die Servicebereiche des OSP
Wie in Kapitel 3.1.4 zum OSP dargestellt, 
umfasst das Aufgabenspektrum des OSP 
verschiedene Servicebereiche. Aktuell 
arbeiten in der Trainingswissenschaft (3), 
Laufbahnberatung/Umfeldmanagement 
(1,5), Sportpsychologie (0,5) sowie Ernä-
hungsberatung (0,75) hoch qualifizierte 
Fachleute. Ergänzt werden diese durch 
die ausgewiesenen Experten der Medizi-
nischen Hochschule bzw. des Agnes-Karl-
Krankenhauses in den Bereichen der Sport-
medizin und Sportphysiotherapie.

Um auch außerhalb des Einzugsgebietes 

des OSP für die Bundeskader aber insbe-
sondere auch für die bereits durch die SFV 
benannten Landeskader NK2 sowie ausge-
wählte Landeskader der LFV ausreichend 
qualifiziertes Fachpersonal zur Verfügung 
zu haben, besteht die gemeinsame Heraus-
forderung darin, ein entsprechendes landes- 
weites, sicherlich punktuelles Netzwerk 
für die einzelnen Bereiche der Sportmedi-
zin, Physiotherapie, Ernährungsberatung 
und Sportpsychologie aufzubauen und zu 
pflegen. Insbesondere für die Standorte 
mit LStP und LLZ erscheint dies relevant. 
Weiterhin muss für den Bereich der Trai-
ningswissenschaft eine Lösung gefunden 
werden, um auch außerhalb des Zustän-
digkeitsbereiches des OSP entsprechende 
Leistungen vorrangig für Landeskader NK2 
erbringen zu können, um so bereits beim 
Übergang in den Bundeskader ein qualita-
tiv hochwertigs Diagnose- und Beratungs-
system abzusichern. Ähnliches gilt für die 
Laufbahnberatung, die insbesondere bei 
Sportarten mit frühem Hochleistungsalter 
bereits im schulischen Bereich stärker un-
terstützend helfen kann. Hier sind kreative 
Lösungen gefragt, um die möglichen Syn-
ergien zu nutzen. Es ist zu prüfen, wie diese 
Diagnose-, Beratungs- und Serviceleistun-
gen auch den LFV sowie Dritten angeboten 
werden können. 

Pädagogisches Personal im Verbundsys-
tem Leistungssport – Schule
Für die pädagogische Betreuung der Jugend- 
lichen in den Sportinternaten ist es notwen- 
dig, qualifiziertes Personal in einem den 
Bestimmungen entsprechenden Betreu-
ungsverhältnis zu den Kindern und Ju-
gendlichen einzusetzen.
Im LOTTO-Sportinternat des LSB mit 
75 Vollzeit- und 60 Teilzeitplätzen sind 
bspw. 12 Stellen in Teilzeit für staatlich 
anerkannte Erzieherinnen und Erzieher 
vorgesehen. Der Stellenschlüssel beträgt 
1:9. Hinzu kommen eine Leitungsstelle als 
Sozialpädagoge sowie eine Teilzeitstelle 
für die Koordination des Teilzeitinternats, 
eine halbe Stelle für Sekretariatsaufgaben 
sowie eine Stelle für Hauswirtschaft und 
Verpflegung. Eine Verstärkung ist u.a. 
durch FSJ- oder ÖSJ-Stellen möglich, die 
außerschulische Lernbetreuung wird über 
Honorarlehrkräfte sichergestellt.
Für die unter 2.3.4 aufgeführten externen 
Internate der LFV besteht inbesondere 
für das „Ski-Internat Harz“ des NSV in 
Clausthal-Zellerfeld nach der konzeptio-
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nellen und personellen Neuausrichtung 
zusätzlicher Bedarf an pädagogischem 
Betreuungspersonal. Insgesamt sind hier 
Möglichkeiten der Unterstützung und För-
derung von Sport-Internaten der LFV durch 
den LSB zu prüfen.

Für die bestmögliche Verknüpfung von 
Schule und Leistungsport ist es Ziel, in an-
erkannten Schwerpunktsportarten sowohl 
an der EdS als auch an den dezentralen PdL 
sogenannte Lehrer-Trainer zu installieren, 
die gleichzeitig im schulischen Unterricht 
und im leistungssportlichen Trainingspro-
zess tätig sind. 
Fragen zu Beschäftigungsverhältnissen, zur 
Finanzierung und zur Stellenbeschreibung 
dieser Lehrer-Trainer müssen im Rahmen 
gegebener Rechtsverhältnisse zwischen 
LSB und MK dringend geregelt werden, um 
solche Stellen auch in Niedersachsen zu 
implementieren.

Team Leistungssportförderung
Das Team Leistungssportförderung des LSB 
verfügt aktuell über zwei Stellen für den 
Teamleiter und Referenten, für die eine 
überfachliche und wünschenswerterweise 
auch sportfachliche Kompetenz benötigt 
werden. Ergänzt wird dieses Duo um eine 
halbe Sachbearbeitungsstelle. 
Durch die erhebliche Erweiterung des An- 
forderungs- und Aufgabenprofils für das 
Team Leistungssportförderung u. a. auch 
im Zusammenhang mit dem Leistungs-
sportkonzept und der Kooperationsver-
einbarung „Leistungssportförderung und 
Schule“ sind die Möglichkeiten der Erwei-
terung der notwendigen Kapazitäten zu 
prüfen.

Wissenschaft als Partner des Leistungs-
sports
Die wissenschaftliche Unterstützung ist ein 
wichtiger Faktor für den Leistungssport. 
Dazu gehört das Entwickeln von wissen-
schaftlichen Fragestellungen, die Generie-
rung von neuem Wissen und Innovationen, 
deren Anwendung und Transfer. Zur Errei-
chung dieser Ziele stehen den SFV folgende 
Einrichtungen und Partner des Sports auf 
Bundesebene zur Verfügung:
- DOSB, 
- Institut für Angewandte Trainingswissen- 

schaft,
- Institut für Forschung und Entwicklung 

von Sportgeräten,
- Olympiastützpunkte,

- Bundesinstitut für Sportwissenschaft,
- Trainerakademie,
- Führungsakademie des DOSB.

Diese auf der Bundesebene tätigen Ins-
titutionen stehen jedoch dem Leistungs-
sport auf Landesebene mit Ausnahme der 
Olympiastützpunkte nicht oder nur einge-
schränkt zur Verfügung. Aktuell besteht 
eine kontinuierliche Zusammenarbeit im 
Themenfeld des Leistungssports lediglich 
mit der Medizinischen Hochschule Han-
nover und der Stiftung Universität Hildes-
heim. 
Zur Stärkung des Leistungssportstandortes 
Niedersachsen ist es essentiell, dass die auf 
Landesebene vorhandenen Kompetenzen 
und Kapazitäten der niedersächsischen 
Hochschulen und Universitäten für den 
Leistungssport und seine Belange besser 
nutzbar gemacht werden. Es ist eine nach-
haltige Leistungssportforschung und Mit-
wirkung im Bereich des Wissenstransfers 
und Wissensmanagements zu etablieren. 
Hierfür sind auf Landesebene Programme 
für die Leistungssportforschung zu erarbei-
ten und Möglichkeiten der angemessenen 
Forschungsförderung u.a. auch mit dem 
Wissenschaftsministerium auszuloten. Nur 
so wird es gelingen, dass sich bspw. und 
insbesondere die sportwissenschaftlichen 
Lehrstühle unter einer angewandten Pers-
pektive mit den Fragen der Leistungssport-
Praxis auseinandersetzen und hier als ver-
lässliche Partner ihre Expertise einbringen.

3.3.5 Personalentwicklung in den 
Landesfachverbänden

Im Zuge aktueller Nachbesetzungsverfahren  
von Landestrainerstellen ist zu beobachten, 
dass kaum noch oder keine Bewerberinnen 
und Beweber den festgelegten Qualifika-
tionsanforderungen des LSB entsprechen. 
Eine Ursache liegt nicht zuletzt auch im 
fehlenden Anreiz- bzw. Anerkennungssys-
tem.
Gleichzeitig sind bisher bei den LFV kaum 
Leistungssportreferentinnen oder -referenten 
in Voll- oder Teilzeit angestellt, sodass sich 
die Professionalisierung des Leistungssports 
in den LFV noch im Anfangsstadium befindet. 
Mit der im Rahmen der Leistungssportreform 
in Aussicht gestellten Installierung von BSP-
Trainern und BSP-Leitern kann eine Entspan-
nung der geschilderten Situation eintreten.
Dennoch besteht in Niedersachsen konkre-

ter Entwicklungsbedarf für Leistungssport-
personal. Dabei ist die Suche und Auswahl 
bzw. Identifizierung von „Trainertalenten“ 
vorrangig, muss aber mit verbindlichen 
und attraktiven Ausbildungs- bzw. Arbeits-
platzangeboten der LFV an diese einherge-
hen. Diese Angebote sind gekennzeichnet 
durch:
- standardisierte Stellenpläne und Arbeits-

platzbeschreibungen,
- eine angemessene finanzielle Ausstattung,
- eine unbefristete Einstellung.

Bei der Suche und Auswahl von zukünf-
tigen Trainerinnen und Trainern ist die 
Zielgruppe der Kaderaktiven in den Fokus 
zu nehmen. Die gleichen Voraussetzungen 
gelten für die Stellen der Leistungssportre-
ferentinnen und -referenten, die jedoch im 
Gegensatz zu Trainerinnen und Trainern 
bevorzugt einen Studienschwerpunkt im 
Bereich Sportmanagement aufweisen.

Vor dem Hintergrund der internationalen 
Konkurrenzsituation ist die Sicherung der 
Aktualität des Trainer-Knowhows über einen 
qualifizierten Wissenstransfer unbedingt 
notwendig. Das hat zur Folge, dass die regel-
mäßige und aktive Teilnahme des Leistungs-
sportpersonals an Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen verpflichtend sein muss. 
Neben Angeboten externer Anbieter (z. B. 
SFV, LSB, Führungsakademie des DOSB) 
müssen die LFV in ihrem Bildungsangebot 
die Berücksichtigung folgender Qualitäts-
merkmale sicherstellen:
- Regelmäßige inhaltliche Aktualisierung 

der Traineraus-, fort- und -weiterbildung,
- Hoher Ausbildungsanteil und e�ektiver 

Einsatz von Hospitationen (ggf. auch als 
komplette Ausbildung),

- Praxisgespräche (z. B. sportartspezifischer 
Informationsaustausch zwischen Trai-
nern der Bundes und Landesebene) bzgl. 
Trainings- und Wettkampfplanungen,

- Anwendung einer modernen Didaktik 
und Methodik (u. a. Digitalisierung, 
Blended-Learning).

In den Strukturplänen der LFV (siehe Ka-
pitel 3.4.1) muss deshalb zukünftig neben 
einem klar formulierten Personal- und Auf-
gabenkonzept auch ein Personalentwick-
lungskonzept verankert werden, um die 
oben beschriebenen Herausforderungen 
auch tatsächlich zu bewältigen.
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3.4 Steuerung und Förderung  
des Leistungssports  
in Niedersachsen

Ziel und Anspruch ist es, die vorhandenen 
Leistungssportfördermittel mit höchstmög- 
licher E�zienz für die unmittelbare Leis-
tungsentwicklung der niedersächsischen 
Kaderathletinnen und -athleten einzuset-
zen. Hierfür sind die bisherigen Instru-
mente und Elemente auf ihre E�ektivität 
hin zu überprüfen und bei Bedarf zu korri-
gieren.

Die Leistungssportförderung in den einzel-
nen Bundesländern unterscheidet sich 
insbesondere im Bereich des Nachwuchs-
leistungssports zum Teil sehr deutlich. 
Dennoch wird von allen Bundesländern 
eine enge Orientierung an den Konzepten 
des DOSB, wie z. B. dem Nachwuchsleis-
tungssportkonzept 2020 oder der neuen 
Kadersystematik erwartet. Darüber hinaus 
finden die DOSB-Rahmenrichtlinien zur 
Förderung des Nachwuchsleistungssports 
für eine kriteriengesteuerte Verteilung der 
Leistungssportfördermittel in den Bundes-
ländern Anwendung. 
Das Land Niedersachsen unterstützt den 
organisierten Sport seit Inkrafttreten des 
Niedersächsischen Sportfördergesetzes 
2013 mit einer jährlichen Finanzhilfe in 
Höhe von mindestens 31,5 Millionen Euro. 
Das Niedersächsische Sportfördergesetz 
ist in dieser Form einmalig in Deutschland. 
Niedersachsen ist das einzige Land, in dem  
ein Landessportbund einen Rechtsan-
spruch auf ö�entliche Sportfördermittel 
hat. Die Sportförderung in Niedersachsen 
wird darüber hinaus durch die Niedersäch-
sische Sportförderverordnung ausgestal-
tet. Die konkrete Förderung bestimmter 
Maßnahmen erfolgt schließlich auf Basis 
der durch den LSB erlassenen Sportförder-
richtlinien.

Die Leistungssportförderung des LSB um-
fasst aktuell die Teilbereiche der Förderung 
der LFV, die individuelle Athletenförde-
rung und die Förderung Leistungssport 
tragender Vereine. Der Großteil der zur 
Verfügung stehenden Gesamtfördersumme 
entfällt dabei auf die Unterstützung der 
LFV.
Damit der LSB gemeinsam mit den LFV die 
Ziele des vorliegenden Leistungssportkon-
zeptes und die Ziele der darin eingebunde-
nen Strukturpläne der LFV erreicht, ist es 

notwendig, dass der LSB die Entwicklung 
des Leistungssports und die zur Zielerrei-
chung notwendigen Prozesse noch konse-
quenter begleitet bzw. steuert. 
Darüber hinaus sind die vorhandenen 
Instrumente und Förderprogramme auf 
ihre Wirksamkeit zu überprüfen. Ergän-
zend sind Instrumente, Kriterien und Pro-
gramme zu entwickeln und auskömmlich 
mit finanziellen Ressourcen auszustatten, 
um so zur Stärkung der verschiedenen 
Ebenen des Leistungssports nachhaltig bei-
zutragen.

3.4.1 Strukturpläne der LFV und 
regionale Zielvereinbarungen 
SFV – LFV – LSB 

Die Strukturpläne der LFV sind Steuerungs-
instrumente für die Weiterentwicklung der 
jeweiligen Sportart in Niedersachsen und 
bilden deshalb sämtliche leistungssportre-
levanten Strukturelemente ab. Gleichzeitig 
dienen sie zur Entwicklung des Leistungs-
sportpersonals im LFV.
Im Mittelpunkt der Strukturpläne der LFV 
stehen alle notwendigen sportfachlichen 
und überfachlichen (Förder-)Elemente, die 
es möglichst vielen Athletinnen und Athle-
ten ermöglichen, einen erfolgreichen lang-
fristigen Leistungsaufbau mit der Zielstel-
lung internationale Konkurrenzfähigkeit in 
der Hauptwettkampfklasse zu absolvieren.
Die Strukturpläne Leistungssport gelten für 
einen Olympiazyklus, nach zwei Jahren fin-
det eine Überprüfung und ggf. Anpassung 
der formulierten Ziele statt. Hierzu werden 
anlassbezogen Abstimmungsgespräche 
zwischen LSB und LFV durchgeführt.

3.4.2 Strukturgespräche  
LSB – LFV – SFV

In den Strukturgesprächen des LSB mit den 
LFV und SFV insbesondere der Schwerpunkt- 

und Perspektivsportarten werden neben 
einem anlassbezogenen Schwerpunkt-
thema die sportliche Entwicklungs- und 
Leistungsbilanz des Vorjahres und die zu-
künftig notwendigen Rahmenbedingungen 
in Anlehnung an den LFV-Strukturplan 
Leistungssport beraten. Die Umsetzung der 
Zielstellungen aus dem Strukturgespräch 
des Vorjahres werden analysiert und neue 
sportliche und strukturelle Zielstellungen 
vereinbart. Durch die Einbeziehung des 
zuständigen SFV wird eine umfassende 
Kommunikation zwischen den Beteiligten 
sichergestellt, die eine schnelle und von al-
len Seiten mitgetragene adäquate Reaktion 
auf Tendenzen und Ergebnisse ermöglicht.

3.4.3 Kooperationsvereinbarungen 
LSB – LFV

Die Kooperationsvereinbarungen zwischen  
dem LSB und den LFV in den Schwerpunkt-  
und Perspektivsportarten fixieren sport-
artspezifische Zielstellungen und Förder-
leistungen einschließlich der Bezuschus-
sung und der Übertragung der Fachaufsicht 
von bzw. gegenüber hauptberuflichen Trai-
nerinnen und Trainern. Sie sind inhaltlich 
auf die Strukturpläne Leistungssport der 
LFV auf Basis des LSB-Leistungssportkon-
zeptes ausgerichtet und sollen zur verbes-
serten Nutzung der Synergiepotentiale der 
Partner führen sowie eine Steigerung der 
E�zienz des Leistungssports in Niedersach-
sen bewirken. Die Vereinbarungen gelten 
für einen olympischen Zyklus.

3.4.4 LSB-Veranstaltungen zum 
Thema Leistungssport

LSB-Leistungssportkonferenz 
Die Leistungssportkonferenz des LSB, die 
erstmals 2018 stattfand, soll dazu beitra-
gen, das spezifische Knowhow möglichst 
vieler Leistungssport-Experten zusammen-
zutragen. Neben dem Erfahrungsaus-
tausch steht die Bearbeitung konkreter 
Sachthemen und die Vorstellung von 
„Best-Practice-Beispielen“ im Fokus. Die 
sich aus den Fachdiskussionen ergebenden 
Erkenntnisse und Ergebnisse werden zur 
Aktualisierung sowohl des LSB-Leistungs-
sportkonzeptes als auch der Strukturpläne 
der LFV dienen und somit zur kontinuier-
lichen Weiterentwicklung des Leistungs-
sports in Niedersachsen beitragen.

Strukturgespräch Tennis 2018.
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Die Durchführung der LSB-Leistungssport-
konferenz ist innerhalb eines Olympiazyk-
lus‘ jeweils im Nachgang der Olympischen 
Sommerspiele und zur Halbzeit vorgese-
hen.

LSB-Tagung mit den Leistungssportver-
antwortlichen der LFV
In den Jahren zwischen den LSB-Leistungs-
sportkonferenzen führt der LSB mit den 
LFV-Verantwortlichen für Leistungssport 
thematische Beratungen zu aktuellen 
Sachthemen durch, die sich aus den Ziel-
stellungen des LSB-Leistungssportkonzep-
tes und den LFV-Strukturplänen ableiten 
bzw. im Ergebnis der LSB-Leistungssport-
konferenz weiter zu bearbeiten sind.

3.4.5 Förderung der LFV

Die LFV (und SFV) vertreten und betreuen 
satzungsgemäß eine oder mehrer Sport-
arten bzw. Disziplinen. Grundsätzlich 
können olympische, paralympische, deaf-
lympische sowie nichtolympische, nicht-
paralympische und nicht-deaflympische 
LFV mit ihren Sportarten bzw. Disziplinen 
im Leistungssport gefördert werden. Hier-
für stellt der LSB Mittel aus der Finanzhilfe 
des Landes Niedersachsen (s. o.) zur Ver-
fügung und veteilt sie gemäß nachfolgend 
aufgeführter Fördersystematik. Die Verwen-
dung der Fördermittel durch die LFV regeln 
die LSB-Sportförderrichtlinien.
Grundlegende Fördervoraussetzung ist 
die durchgängige Anwendung des in der 
Einleitung formulierten Verständnisses 
von Leistungssport und dessen Umsetzung. 
Weitere Kriterien für eine Förderung der 
Sportarten/LFV sind:
- Nachweis eines Kadersystems;
- Umsetzung und Fortschreibung eines 

Strukturplans Leistungssport und von 
regionalen Zielvereinbarungen;

- Bewertung der Sportart innerhalb der 
DOSB-Rahmenrichtlinien zur Förderung 
des Nachwuchsleistungssports oder eine 
Bemessungsgrundlage der niedersächsi-
schen Sportarten durch ein neues Bewer-
tungsschema des DOSB; 

- Mitgliedschaft des SFV im DOSB.

Förderkategorien 
In Abhängigkeit von der sportachlichen 
und der strukturellen Leistungsfähigkeit 
der in den LFV organisierten Sportarten 
werden diese in die drei Förderategorien 

Basis- (BF), Perspektiv- (PF) und Schwer-
punktförderung (SF) eingruppiert (siehe 
Tab. 4). 

Förderelemente 
Die o.g. Förderkategorien beinhalten jeweils 
unterschiedliche Förderelemente. Die den 
einzelnen Förderkategorien zukünftig 
zugeordneteten Sportarten profitieren 
von den nachfolgend aufgeführten Förde-
relementen deshalb in unterschiedlichem 
Maße. (siehe Tab. 5) 

3.4.6 Individuelle  
Athletenförderung

Team Niedersachsen
Die derzeitige Individualförderung im 
„Team Niedersachsen“ verfolgt das Ziel, 
niedersächsische Spitzensportlerinnen 
bzw. Spitzensportler mit einer positiven 
Prognose für die Teilnahme an den jeweils 
nächsten oder übernächsten Olympischen/
Paralympischen Spielen auf Basis finan-
zieller Zuwendungen von Sponsoren zu 
unterstützen. 

Die Beantragung zur Aufnahme in die In-
dividualförderung erfolgt durch die LFV an 
den Gutachterausschuss. Dieser legt nach 
sportfachlichen und sozialen Kriterien die 
Aufnahme und die Höhe sowie Dauer der 
Förderung fest und gibt Empfehlungen an 
den LSB-Vorstand bzw. die Geschäftslei-
tung von LOTTO Niedersachsen, die mit 
den Athletinnen bzw. Athleten Förderver-
einbarungen abschließen. Dabei gelten 
folgende Grundsätze:
- Die Geförderten erhalten eine regelmä-

ßige, monatliche finanzielle Förderung.
- Für Erfolge bei internationalen Meister-

schaften, Olympischen und Paralympi-
schen Spielen können zusätzlich Prämien 
gezahlt werden. 

- Eine „Nachkarriereförderung“ für Ehe-
malige des „Team Niedersachsen“ ist 
möglich. 

Bei Nachwuchsleistungssportlern mit ho-
her sportlicher Perspektive erfolgt darüber 
hinaus aus weiteren Sponsoringmitteln 
eine Individualförderung.

Zukünftig muß es gelingen über eine Be-
treuung der Mitglieder des „Team Nieder-
sachsen“ eine deutlich stärkere Identifika-
tion mit dem Team zu erreichen. Ziel ist es, 
auch über das Karrierende hinaus eine Bin-

dung zum Leistungssport aufrechtzuerhal-
ten und somit ein Engagement und Netz-
werk zu entwickeln und nachfolgenden 
Kadergenerationen verfügbar zu machen 
(z. B. durch Sponsoring oder sportfreundli-
che Arbeitsplätze).  

Team BEB 
Seit 2004 bietet der Behinderten-Sport-
verband Niedersachsen (BSN) das Team 
BEB als Individualförderung für Leis-
tungssportler. Die Erfolgsgeschichte des 
Leistungssports im BSN wird seit dem Jahr 
2004 durch das Team BEB geschrieben. 
Das finanzielle Engagement der BEB Erdöl 
und Erdgas GmbH als Namenssponsor und 
der Continental Reifen Deutschland GmbH 
versetzen den BSN in die Lage, die Spitzen-
sportler in Niedersachsen in besonderer 
Weise zu unterstützen.

3.4.7 Weitere Förder- und Ehrungs-
möglichkeiten im Leistungs-
sport in Niedersachsen 

Niedersächsische Sportmedaille 
Die Niedersächsische Sportmedaille ist 
Zeichen der Anerkennung für Verdienste 
um den Sport u. a. durch hervorragende 
persönliche sportliche Leistungen. Sie wird 
jährlich auf Empfehlung einer Jury (beste-
hend aus Vertreterinnen und Vertretern der 
Niedersächsischen Staatskanzlei, des Nie-
dersächsischen Ministeriums für Inneres und 
Sport, des LSB sowie aus dem Bereich der 
Sportwissenschaft und der Medien) von der 
Ministerpräsidentin bzw. dem Ministerpräsi-
denten verliehen. Die Verleihung findet beim 
gemeinsamen Jahresempfang der Landesre-
gierung und des LSB statt.

LSB-Förderprogramm Nachwuchsleis-
tungssport im Verein
Mit diesem Förderprogramm verfolgt der 
LSB die Zielsetzung, besonders erfolgreiche 
Vereine aus anerkannten Schwerpunkt-
sportarten in ihrem leistungssportlichen 
Wirken gezielt zu unterstützen. Eine För-
derung wird für einen Zeitraum von drei 
Jahren bewilligt und erfolgt nach einem 
Auswahlverfahren unter Beteiligung der 
jeweiligen LFV. 

BSN: Partnervereine
Der Behinderten-Sportverband Nieder-
sachsen e. V. (BSN) hat 2016 das Förder-
programm „Partnervereine des Leistungs-
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Förderelemente Förderkategorie
Grundförderung Leistungssport
Die aktuell auf Basis der DOSB-Rahmenrichtlinie zur Förderung des Nachwuchsleistungssports sowie eines 
sportartspezifischen Sockelbetrages berechneten Fördersummen.

BF, SF, PF

Projektförderung
Sportarten/LFV in der SF und PF können zusätzlich Mittel zur Förderung von besonderen Projekten erhalten. 
Dies sind zeitlich befristete Maßnahmen der LFV, die zur sportlichen Weiterentwicklung der gefördertenen 
Athletinnen/Athleten beitragen. Projekte können nur im Falle gesicherter Haushaltsmittel und in sportfachlich 
besonders begründeten Fällen gefördert werden. Die Dauer der Förderung ist auf maximal einen Olympiazyklus 
begrenzt, da sie der Anschubfinanzierung dienen soll. Die Sportförderrichtlinien sind zu beachten.

SF, PF

Bezuschussung für hauptberufliches Leistungssportpersonal:
Bezuschussung von hauptberuflichem Leistungssportpersonal einschließlich Trainern können die Sportarten in 
der SF und eingeschränkt  in der PF erhalten. Die Bezuschussung setzt folgende Kriterien voraus: Angemessene, 
essentielle Höhe der LFV-Eigenmittel, Personalentwicklungsplan inkl. Stellen-/Aufgabenbeschreibungen, Ar-
beitszeitenregelung und Musterarbeitspläne.

SF, PF

Sonderförderung für Trainerinnen/Trainer-Athletinnen/Athleten-Teams:

Für Sportarten in der BF, PF und SF, die bei olympischen und para-, bzw deaflympischen Spielen vertreten sind, 
ist beabsichtigt nach individueller Prüfung durch den LSB und in Abstimmung mit dem SFV die Möglichkeit, 
einzelne Trainer-Athleten-Teams individuell fördern, sofern das Leistungsniveau der Athletinnen und Athleten 
diese für eine Teilnahme an den Olympischen bzw. paralympischen und deaflympischen Spielen oder Weltmeister-
schaften qualifiziert.

BF, SF, PF

Tab. 5: Förderelemente für die veschiedenen Förderprioritäten

„Basisförderung  (BF) – für alle Sportarten, die Leistungssport betreiben und die nachfolgend benannten Förderkriterien erfüllen:“
B1 „Leistungssportstrukturen, d.h. Kader-, Stützpunkt- und Trainersystem zur Entwicklung von Sportlerinnen und Sportlern von 

der allgemeine Grundausbildung bis zum Anschlusstraining oder bis zum Hochleistungstraining,“
B2 Erfolg bei Deutschen Nachwuchsmeisterschaften bzw. Qualifikation zu int. Nachwuchsmeisterschaften,
B3 Talentsuche unter Beachtung der Kooperationsvereinbarung „Leistungssportförderung und Schule“,
B4 Pool an qualifizierten Trainerinnen und Trainern,
B5 „ Verbindlichkeit der Zusammenarbeit SFV - LFV (z. B. Zielvereinbarung zur Umsetzung der Rahmentrainingskonzeptionen, 

inhaltliche Abstimmung Trainerinnenausbildung und Trainerausbildung B, C),“
B6 Verbindlichkeit der Zusammenarbeit der LFV mit Leistungssport tragenden Vereine,
B7 Abgestimmter Strukturplan Leistungssport
B8 Nachweis durchgeführter Anti-Doping-Maßnahmen.
„Perspektivförderung (PF) - kann es für olympische Sportarten ohne BSP geben, für die mittel- oder langfristig eine Perspektive für die 
Einrichtung eines solchen besteht; folgende Kriterien sind zusätzlich zu denen der Basisförderung zu erfüllen:“
P1 Ausgeprägte Leistungssportstrukturen zur Entwicklung von Sportlerinnen und Sportlern von der allgemeine Grundausbildung 

bis zum Anschlusstraining oder bis zum Hochleistungstraining,
P2 Pool an sehr gut qualifizierten Trainerinnen und Trainern,
P3 Ein den finanziellen Möglichkeiten des LFV entsprechender Anteil von Eigenmitteln an der Finanzierung des Leistungssports, 
P4  Athletenpotential für Teilnahme an Olympischen Spielen/ Paralympics/ Deaflympics,
P5 Enge sportfachliche Kooperation LFV mit SFV, insbesondere an der Schnittstelle Landes- zu Bundeskader, durch finanzielles En-

gagement untermauert (z. B. mischfinanzierte Trainerinnen- oder Trainerstelle),
P6 Leistungssport-Personalkonzept als Bestandteil des Strukturplans Leistungssport,
P7 Bestehende Kooperationsvereinbarung mit dem LSB,
P8 Teilnahme an den jährlichen Strukturgesprächen unter Beteiligung des SFV, mit Abschluss von verbindlichen Zielsetzungen
P9 Unterhaltung eines Stützpunktsystems,
„Schwerpunktförderung (SF) - für Sportarten, bei denen Erfolge bei internationalen Wettkampfhöhepunkten mit größter Wahrschein-
lichkeit erzielt werden; höchste Stufe der Förderung; folgende Kriterien sind zusätzlich zu denen der Basis- und Perspektivförderung 
zu erfüllen:“
S1 DOSB- bzw. BMI-anerkannter Bundesstützpunkt oder Schwerpunktsetzung
S2 Regionale Zielvereinbarungen des SFV
S3 Übertragung der Fachaufsicht über das Leistungssportpersonal durch SFV auf Basis einer Vereinbarung zwischen SFV, LFV und 

ggf. LSB/OSP,
S4 Professionalität des LFV (z. B. Geschäftsstelle mit hauptberuflicher Zuständigkeit und Verantwortung für Leistungssport).

Tab. 4: Förderprioritäten der Förderung der LFV
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sports“ (PVL) gestartet, um den Aufbau 
leistungssporta�ner Vereine zu fördern 
und die Rahmenbedingungen im Leistungs-
sport für Menschen mit Behinderung zu 
verbessern. Die Fördersumme beträgt bis 
zu 2000 Euro pro Jahr pro Verein.

Niedersächsische Lotto-Sportstiftung
Zweck der Stiftung ist u. a. die Förderung 
des Sports, insbesondere von Aktivitäten 
zugunsten des Leistungssports in Nieder-
sachsen. Aktuell läuft ein Abstimmungs-
prozess  zwischen LSB und der Lotto-Sport-
stiftung zur Harmonisierung der jeweiligen 
Förderelemente. 

Nachwuchssportlerin/Nachwuchssportler 
des Jahres
Jährlich zeichnet die Sportjugend Nieder-
sachsen die Nachwuchssportlerin und den 
Nachwuchssportler des Jahres aus. Die 
Auswahl erfolgt durch eine Jury auf Basis 
der Nominierungen der niedersächsischen 
LFV.

Sportlerin und Sportler sowie Mann-
schaft des Jahres
Jährlich werden landesweit die Sportlerin 
und der Sportler sowie die Mannschaft des 
Jahres gekürt. Die Auswahl erfolgt anteilig 
durch eine Abstimmung der Ö�entlichkeit 
sowie durch eine vom LSB eingesetzte Jury.

BSN-Gala
Der Behinderten-Sportverband Nieder-
sachsen veranstaltet seit 2001 die Wahl zur 
Behindertensportlerin bzw. Behinderten-
sportler des Jahres. Die Gewinner werden 
bei einer Gala ausgezeichnet. 

Ehrung von Trainern
Trainerinnen und Trainer sind Schlüssel-
personen für den Erfolg junger Nachwuchs-
kräfte wie etablierter Spitzensportler. 

Einzelne Landesfachverbände wie der Nie-
dersächsische Leichtathletik-Verband oder 
der Tennisverband Niedersachsen Bremen 
haben deshalb die Initiative ergri�en und 
zeichnen z. B. Vereinstrainer bei Verbands-
veranstaltungen aus.

Folgende neue Fördermöglichkeiten sind 
zu scha�en und in das Portfolio aufzuneh-
men. 

Trainerin und Trainer des Jahres/ Nach-
wuchstrainerin und Nachwuchstrainer 
des Jahres
Zukünftig ist die Auslobung Trainerin und 
Trainer des Jahres/Nachwuchstrainerin 
und Nachwuchstrainer des Jahres geplant. 
Die Auswahl wird durch eine vom LSB ein-
gesetzte Fachjury erfolgen.

Deutschland-Stipendium Sport
Das aktuelle Deutschland-Stipendium für 
Studierende sieht vor, dass 300,- € mo-
natlich vom Bund gezahlt werden, wenn 
300,- € von einem Sponsor aufgebracht 
werden. Es sind Sponsoren für Studierende 
im Leistungssport zu finden. Hierfür sind 
u. a. die Vereine als Mittler oder auch die 
Partnerunternehmen einzubeziehen. 

Auszeichnung als „leistungssportfreund-
licher Arbeitgeber“
Als Anerkennung für die geleistete Unter-
stützung (v. a. Freistellungen für den Spit-
zensport) werden Möglichkeiten ausgelo-
tet, Unternehmen und Betriebe durch eine 
vom LSB eingesetzte Jury zu ehren.

Ball des Sports Niedersachsen 2018. BSN-Gala 2018.
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Jahr

Anzahl der nds. Parlympicsteilnehmerinnen und -teilnehmer
sowie Medaillen von 1984 bis 2016

T eilnehmer Bronze Silber Gold

Anzahl der nds. Parlympicsteilnehmerinnen und -teilnehmer 
sowie Medaillen von 1984 bis 2016

Jahr 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016

Teilnehmende 6 8 11 10 14 7 13 6 6

Gold 8 3 5 5 1 0 0 0 2

Silber 1 1 12 10 2 1 3 1 0

Bronze 2 3 5 2 2 0 0 2 1

Medaillen, ges. 11 7 22 17 5 1 3 3 3

Paralympische Sommerspiele von 1984 - 2016 
Anzahl der nds. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Medaillen

Erfolge
Für den LSB wie auch die Landesfachver-
bände ist die Entfaltung sportlicher Talente 
bis hin zur Förderung von Spitzensport-
lerinnen und Spitzensportlern Ausdruck 
einer lebendigen Gesellschaft. Das gemein-

same Engagement zielt darauf, Athletinnen 
und Athleten von der Talentsuche bis zur 
Olympiateilnahme nach dem Prinzip des 
langfristigen Leistungsaufbaues zu beglei-
ten. Der gemeinsam eingeschlagene Weg 
bisher ist richtig – das zeigen die sportli-

chen Erfolge der Spitzensportlerinnen und 
Spitzensportler bei Olympischen und Para-
lympischen Spielen.

Reiten: Isabell Werth (Silbermedaille l.) 

und Kristina Broering-Sprehe (Bronzeme-

daille) 2016 in Rio de Janeiro.

Strassenrad-Rennen Wettbewerb der 

Handbiker: Vico Merklein (Goldmedaille 

Paralympics) 2016 in Rio de Janeiro.

Frauen Kayak (v.li): Sabrina Hering, Franziska Weber,Ste³   Kiegerstein 

und Tina Dietze mit Silbermedaillen 2016 in Rio de Janeiro.
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4.1 Herausforderungen für die 
Weiterentwicklung des  
Leistungssports in  
Niedersachsen

Die im Leistungssportkonzept eingangs 
formulierten Zielsetzungen (Kapitel 1.3) 
und die in den einzelnen Kapiteln bereits 
aufgezeigten Herausforderungen werden 
nachfolgend konkretisiert. Das kann an 
dieser Stelle nicht in Gänze und nicht in der 
gebührenden Tiefe erfolgen. Als Einstieg in 
diesen Arbeitsprozess werden die wesent-
lichen Themenfelder und Herausforderun-
gen zusammenfassend dargestellt. Ergänzt 
wird dieser Punkt um mögliche Zukunfts-
themen.

Ziel:
Athletinnen und Athleten aus Niedersachsen 
sind in den jeweiligen Nationalmannschaften 
deutlich häufiger als bislang zu finden.

Maßnahmen: 
- Auskömmliche finanzielle Athletenab-

sicherung zur Ermöglichung der Leis-
tungssportkarriere und für eine erhöhte 
Wahrscheinlichkeit, sich für eine Leis-
tungssportkarriere zu entscheiden; 

- Förderung von Trainer-Athleten-Teams 
mit Olympia-Potenzial 2020 und 2024 
durch Unterstützung international re-
levanter inter-/nationaler Wettkampf- 
und Lehrgangsmaßnahmen in allen 
olympischen Sportarten um die Wett-
bewerbsfähigkeit und somit auch die 
Qualifikationschancen niedersächsischer 
Athletinnen und Athleten für Olympische 
Spiele zu erhöhen;

- Erhöhung der Attraktivität der LLZ und 
LStP sowie des OSP-Trainingsstandortes 
(SLZ Hannover) für alle dort trainieren-
den Aktiven durch eine für den Spitzen-
sport adäquate Ausstattung.

Ziel: 
Trainerinnen und Trainer in Niedersachsen 
finden die Rahmenbedingungen vor, um 
mit ihren Athletinnen und Athleten auf in-
ternationalem Spitzenniveau konkurrenz-
fähig zu sein.

Maßnahmen:
- Erarbeitung eines „Berufsbild Leistungs-

sportpersonal in Niedersachsen“ unter 

Berücksichtigung insbesondere einer 
Arbeitszeitordnung;

- Einführung eines Anreiz- bzw. Anerken-
nungssystem; 

- Scha�ung zusätzlicher Landestrainer-
stellen zur Absicherung des Trainings-
prozesses sowohl im Aufbau- als auch im 
Anschluss- und Hochleistungstraining 
sowie zur Scha�ung von Vertretungs-
möglichkeiten; 

- Wahl zur/zum „Trainerin/Trainer des Jah-
res im Nachwuchsleistungssport bzw. im 
Spitzensport in Niedersachsen“ zur Ver-
besserung der ö�entlichen Wahrnehmung 
und Wertschätzung der nds. Trainerinnen 
und Trainer und damit einer gesteigerten 
Attraktivität für den Trainerberuf;

- Trainer-Fond zur Förderung von neben-
beruflichen Honorar-Trainern mit Haupt-
verantwortung für Bundeskader im 
Nachwuchsleistungs- und Spitzensport;

- Finanzieller oder zeitlicher Ausgleich für 
Honorartrainer durch Arbeitgeber.

Ziel:
Trainerinnen und Trainer aus Niedersach-
sen sind Impulsgeber bei der Entwicklung 
ihrer Sportarten.

Maßnahmen:
- Sicherung der Aktualität des Trainer-

Knowhows über einen qualifizierten 
Wissenstransfer und eine verpflichtende 
jährliche Weiterbildung aller hauptberuf-
lichen Trainer; 

- Realisierung u. a. internationaler Hospi-
tationen bzw. die Teilnahme an (inter-) 
nationalen Trainerworkshops; Einsatz 
von neuen Formaten wie Praxisgespräche 
und sportartübergreifenden Trainertalks;

- Installierung eines Lehrstuhls für Leis-
tungssport an einer nds. Hochschule zur 
Absicherung einer dauerhaften Aktualität 
des sportfachlichen Wissens im nds. Leis-
tungssport bei gesichertem Wissenstrans-
fer zu den Trainerinnen und Trainern;

- Berücksichtigung von Leistungssport in der 
Ausbildung von Sportlehrkräften (z. B. als 
Wahlpflichtfach oder Zusatzqualifikation).

Ziel:
Die Qualität der Suche, Sichtung und 
Ausbildung von sportlichen Talenten und 
deren Weiterentwicklung ist nachweis-
lich verbessert und sichert Niedersachsen 

dauerhaft die o. g. Anteile in den National-
mannschaften.

Maßnahmen:
- Bedarfsgerechter Einsatz von Talent-

scouts an den Talentschulen des Sports 
für eine hochqualitative Talentsuche und 
zur fachgerechten Beratung entdeckter 
Talente und deren Eltern; 

- Implementierung von Lehrer-Trainer-
Stellen an den PdL zur Unterstützung 
der Bundes- und Landestrainer für die 
Schwerpunktsportarten;   

- Optimale Verknüpfung von Leistungs-
sport und Schule.

Ziel:
Die duale Karriere und eine frühzeitige 
Klärung der beruflichen Nachkarrieresi-
tuation, welche die Entscheidung für den 
Einstieg in eine leistungssportliche Karriere 
erleichtern helfen, sind gesichert und wer-
den durch die verschiedenen Förderinstitu-
tionen ermöglicht.

Maßnahmen:
- Auskömmliche finanzielle Athletenab-

sicherung;
- Anrechnung von Rentenpunkte für Ath-

leten; 
- Rechtsverbindliche Anwendung der 

Kooperation „Partnerhochschulen des 
Spitzensport“, damit die geförderten 
Athletinnen und Athleten tatsächlich mit 
den in der Kooperation vorgehaltenen 
Entlastungen planen können; 

- Generierung weiterer Partnerunterneh-
men des Leistungssports, die auf die spe-
zifischen Belange der Leistungssportler 
abgestimmte Ausbildungs- und Arbeits-
plätze zur Verfügung stellen;

- Auszeichnung als „leistungssportfreund-
licher Arbeitgeber“ durch den LSB.

Ziel:
Die LFV in Niedersachsen engagieren sich 
nachweislich und essentiell für den Leis-
tungssport, entwickeln ihre Leistungssport-
Strukturen weiter und tragen zusammen 
mit ihren Leistungssport tragenden Verei-
nen wesentlich zum Erreichen des erstge-
nannten Ziels bei.

4 Ausblick
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Maßnahmen:
- Deutlicher Aufwuchs von Stellen für Leis-

tungssportreferenten und -referentinnen 
zur strategischen Weiterentwicklung der 
Leistungssportförderung bei gleichzeiti-
ger Entlastung von Trainerpersonal;

- Individuelle Beratungsprozesse für die 
Leistungssportabteilungen der LFV durch 
den LSB zur verbesserten inhaltlichen 
Umsetzung ihrer Strukturpläne Leis-
tungssport; 

- Unterstützung der LFV für die Erneuerung/ 
Anscha�ung von für den Leistungssport 
adäquaten Trainingsmitteln und Trai-
ningsgeräten für die Arbeit an den LLZ 
und LStP; 

- Bevorzugte Bereitstellung und kosten-
günstige Nutzung von Trainingsstätten 
für die LStP und LLZ der LFV und die leis-
tungssporttragenden Vereine durch die 
Kommunalverwaltungen;

- Talenttransfer-Fond für die LFV als 
(rückwirkende) Anerkennung erfolgrei-
cher Talenttransfers von einer Sportart 
in eine andere an die abgebenden LFV 
(ggf. Vereine) in Abhängigkeit der in der 
neuen Sportart erzielten internationalen 
Erfolge;

- Einrichtung eines Budgetsystems in 
den LFV für den eigenverantwortlichen 
Mitteleinsatz in definierten Kadergrup-
pen. Die Höhe der Budgets wird durch 
Kaderstufen, Kaderverläufe und Wett-
kampferfolge bestimmt. Die Budgetver-
antwortung wird von den LFV auf ihre 
haupt- und nebenberuflichen Trainerin-
nen und Trainer der einzelnene Kader-
beiche übertragen; 

- Einrichtung virtueller Stützpunkte als 
Ergänzung zum klassischen Stützpunkt- 
Kadertraining zum e�ektiven zeitlichen 
und personellen Resourceneinsatz im 
Flächenland Niedersachsen (Ein Trai-
ner coacht zeitgleich an verschiedenen 
Standorten/ z. B. „Facetime“ etc.);

- Personelle Verstärkung des LSB-Teams 
Leistungssportförderung. Prüfauftrag für 
die personelle Verstärkung aufgrund der 
zusätzlichen konzeptionellen und admi-
nistrativen Aufgaben und Verantwort-
lichkeiten bei der Umsetzung des Leis-
tungssportkonzeptes zusammen mit den 
LFV sowie der Kooperationsvereinbarung 
„Leistungssportförderung und Schule“.

Ziel:
Das Netz Leistungssport tragender Vereine 
wird gestärkt und erweitert.

Maßnahmen:
- Deutlicher Mittelaufwuchs für das LSB-

Förderprogramm „Nachwuchsleistungs-
sport im Verein“ zur flexiblen Unterstüt-
zung der Leistungssport betreibenden 
Vereine;

- Möglichkeit für Vereine zur Bezuschus-
sung von Talentscouts;

- Erstattung einer Ausbildungskostenun-
terstützung für Leistungssport tragende 
Vereine bei erfolgtem Vereinswechsel 
von Talenten Vergütung an abgebende 
Vereine.

Ziel:
Die niedersächsischen Athletinnen und 
Athleten sowie Trainerinnen und Trainer 
werden an der Entwicklung und Begleitung 
von leistungssportlichen Steuerungspro-
zessen aktiv beteiligt.

Maßnahme:
- Implementierung und Unterstützung einer 

Athletenvertretung im LSB; 
- Einbindung der Sportjugend und ihrer 

Ressourcen als Interessenvertreter auch 
jugendlicher Leistungssportler;

- Einrichtung eines verbands- und sport-
artübergreifenden Trainerrates Nieder-
sachsen, in dem Belange der Trainer-
schaft beraten und erarbeitet werden.

4.2 Neues Gesamtkonzept für das 
„Team Niedersachsen“

Im Zuge der Leistungssportentwicklung 
in Niedersachsen besteht ein weiteres Ziel 
darin, die unmittelbaren Anreiz- und Un-
terstützungsmöglichkeiten für aussichts-
reiche Kaderathletinnen und -athleten 
der verschiedenen Ausbildungsetappen 
zu verbessern. Hierfür ist es notwendig, 
die bereits genannten Instrumente (siehe 
Kapitel 3.4.6, 3.4.7) sowie weitere Un-
terstützungsleistungen, wie sie bspw. der 
OSP aber auch viele regionale Partner und 
Sponsoren ermöglichen, sichtbarer zu ma-
chen und dadurch einen Mehrwert für die 
Aktiven zu scha�en. Hierfür wurden mit 
der Entwicklung einer Wort-Bild-Marke 
für das Team Niedersachsen erste Schritte 
gegangen (siehe Foto). 
Darüber hinaus ist geplant, ein Marketing-
Konzept für die Marke „Team Niedersach-
sen“ zu entwicklen. In dieser werden die 
Aktiven entsprechend ihres Leistungs-
stands im Hinblick auf eine Teilnahme 
bei olympischen/paralympischen/deaf-
lympischen Spielen zielgruppenspezifisch 
für Unterstützer und Förderer stärker als 
bisher sichtbar gemacht. Hierfür ist es un-
abdingbar, professionelle Hilfe unter Ein-
satz finanzieller Mittel bei der Erstellung 
und Umsetzung eines solchen Marketing-
konzeptes einzubeziehen, damit die Idee 
zur langfristigen Wirklichkeit wird. Erste 
Vorarbeiten wurden bereits im Arbeitsaus-
schuss Leistungssportkonzept 2030 vorge-
stellt und diskutiert.

Präsentation des neuen Logos "Team Niedersachsen" beim Jahresempfang des Ministerpräsidenten 2018.
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4.3 Zukunftsthemen für den Leis-
tungssport in Niedersachsen

Über die bisher benannten Aufgaben und 
Maßnahmen hinaus gibt es weitere Ideen, 
die in der nachfolgenden Themensamm-
lung skizziert werden.

Themensammlung:
- Servicestelle für kleine LFV: Verbands-

übergreifende Verwaltungs- und Bera-
tungsstelle für Leistungssport (z. B. für 
eine fachgerechte, richtlinienkonforme 
und ökonmische Mittelverwendung);

- Sportkindergärten zur Talentsuche für 
Sportarten mit frühem Einstiegsalter 
(Bsp. Mini-Athleten/Tischtennis);

- Athletenrekrutierung über Integrations-
programme/Geflüchtetenhilfe: Verknüp-
fung mit LSB-Förderprogrammen zur 
Integration zur Erweiterung des Athleten-
pools;

- bessere Trainerfinanzierung durch eine 
Erhöhung der Mittel der Finanzhilfe für 
den Leistungssport;

- Athletenmonitoring: Athletenzentrier-
tes, datengestütztes Belastungs- und 
Regenerationsmanagement mittels wis-
senschaftlich gestützter Dokumentation, 
Auswertung und Beratung in sportwis-
senschaftlichen Kompetenzteams zur 
Verbesserung der Athletenbetreuung u.a. 
von NK2-Athleten und Landeskadern in 
Hannover und in der Fläche;

- Professionalisierung der Führung bzw. 
Steuerung des Leistungssports und des 
Leistungssportpersonals.

4.4 Steuerung der Umsetzung des 
Leistungssportkonzeptes  
Niedersachsen 2030

Für eine zielorientierte und erfolgreiche 
Steuerung des Umsetzungsprozesses des 
Leistungssportkonzeptes Niedersachsen 
2030 ist ein entsprechendes Gremium  
notwendig. Hierfür bietet sich der bereits  
umfangreich in die Erarbeitung des 
Leistungssportkonzeptes eingebundene 
„Arbeitsausschuss Leistungssportkonzept 
2030“ im Sinne einer Steuerungsgruppe 
an.
Der durch den LSB-Vorstand im Mai 2018 
berufene Arbeitsausschuss setzt sich bis auf 
Weiteres zusammen aus: 
- drei Vertretern der Landesfachverbände, 
- einem Vertreter der Sportbünde, 
- einem Athletenvertreter,
- einem Vertreter des Landes Niedersach-

sen - Ministerium für Inneres und Sport,
- einem Vertreter der niedersächsischen 

Sportfakultäten,
- einem Vertreter des LSB-Präsidiums und 
- der Abteilungsleitung Leistungssport des 

LSB als Vorsitz. (siehe Impressum)

Durch den Arbeitsausschuss werden die 
in den vorherigen Abschnitten skizzierten 
Themen, Herausforderungen und Aufga-
ben weiter konkretisiert und Maßnahmen 
zu deren Bearbeitung festgelegt, die Er-
gebnisse beraten und, um Vorschläge zum 
weiteren Vorgehen ergänzt, durch die 
Abteilung Leistungssport dem Vorstand des 
LSB vorgelegt. 

Für eine erfolgreiche Umsetzung ist die 
Bereitstellung der notwendigen personel-
len und finanziellen Ressourcen sicherzu-
stellen. Hierbei wirken die Mitglieder des 
Arbeitsausschusses aktiv als Lobbyisten 
für die Sache mit. Ferner besteht die un-
mittelbare Aufgabe darin, den Prozess der 
Aufgabenkonkretisierung, der Zuordnung 
von Verantwortlichkeiten, Mitwirkenden 
und Unterstützern sowie eine Priorisierung 
vorzunehmen. 

Weiterhin hat der Arbeitsausschuss die 
Aufgabe, auf aktuelle leistungssportliche 
Herausforderungen proaktiv zu reagieren 
und die Erarbeitung von Lösungsvorschlä-
gen zu initiieren. In die Zuständigkeit des 
Arbeitsausschusses fällt ferner in enger 
Zusammenarbeit mit der Abteilung Leis-
tungssport auch die inhaltliche Anpassung 
und Fortschreibung des Leistungssportkon-
zeptes an sich.

Für die zielführende Bearbeitung einzelner 
Bereiche wird es notwendig sein, tempo-
räre Projekt- bzw. Arbeitsgruppen durch 
den LSB-Vorstand einzusetzen, um die Be-
darfe und Kompetenzen des organisierten 
Sports einzubeziehen und tragfähige und 
umsetzbare Lösungen zu erarbeiten. Auch 
hierbei wird der Ar-beitsausschuss unter-
stützend und beratend tätig.

4.5 Qualitätsmanagement der 
Leistungssportförderung und 
Evaluation

Für die bereits existierenden Instrumente 
und Elemente der Steuerung und Förde-
rung des Leistungssports in Niedersachsen, 
die in den vorherigen Kapiteln vorgestellt 
wurden, bedarf es eines transparenten 
Qualitätsmanagements, um objektive In-
formationen zur E�ektivität und E�zienz 
zu erhalten. Zugleich sind in dem Zuge die 
bisherigen Kriterien zur Qualitätssicherung 
zu überprüfen und fehlende Kriterien zu er-
arbeiten, um den zukünftigen Mitteleinsatz 
anhand objektiver Informationen vorzu-
nehmen und anzupassen.

Darüber hinaus ist eine umfassende Evalu-
ation des Leistungssportkonzeptes Nieder-
sachsen 2030 durch den Arbeitsausschuss 
jeweils nach einem Olympiazyklus, erst-
malig nach dem Olympiazyklus 2021-2024 
vorgesehen. Dabei stehen insbesondere die 

Der Arbeitsausschuss bei seiner konstituierenden Sitzung im Mai 2018 (v.l. hinten: Prof. Dr. Jörg Schorer, 

Julius Peschel, Julian Battmer, Wolfgang Hein, vorne: Rita Girschikofsky, Prof. Dr. Ilka Seidel, Vera Wucher-

pfennig, Mayk Taherian; es fehlt Dr. Hedda Sander).
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4 Ausblick

erzielten Ergebnisse im Hinblick auf die 
formulierten Maßnahmen im Fokus. Darü-
ber hinaus werden die im jeweiligen Zyklus 
erzielten Ergebnisse des Qualitätsmanage-
ments reflektiert und die Kriterien für den 
kommenden Zyklus bei Bedarf angepasst. 
Die Evaluation wird nach Möglichkeit 
durch eine externe wissenschaftliche Ein-
richtung durchgeführt bzw. begleitet.
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